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Umfang des Versicherungsschutzes  

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  

1.1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 
den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 

p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.  

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.  

1.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich 
um gesetzliche Ansprüche handelt,  

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;  

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können;  

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten 
Erfolges;  

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung;  

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leis-
tung;  

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.  

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen  

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei-
tert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen  

2.1. Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;  

2.2. Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann 
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.  

3. Versichertes Risiko  

3.1. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht  

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken des Versicherungsnehmers,  

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,  

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 
4 näher geregelt sind.  

3.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.  

4. Vorsorgeversicherung  

4.1. Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.  
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(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen. Un-
terlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen Entstehung.  

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war.  

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemes-
sene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe der 
Prämie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der 
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

4.2. Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf die im Versicherungsschein 
festgesetzte Versicherungssumme begrenzt. 

4.3. Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;  

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;  

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 
von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.  

5. Leistungen der Versicherung  

5.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.  

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses 
oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-
cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des 
Dritten freizustellen.  

5.2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben.  

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.  

5.3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.  

5.4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, 
die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so 
ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.  

6. Begrenzung der Leistungen  

6.1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-
rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.  

6.2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt.  

6.3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

 auf derselben Ursache,  

 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem, Zusammenhang oder  

 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln  

beruhen.  

6.4. Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgeleg-
ten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen 
zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.  

6.5. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 
Versicherungssummen angerechnet.  

6.6. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versi-
cherungsfall die  

6.7. Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im 
Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.  

6.8. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom 
Versicherer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles.  

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.  

6.9. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.  

7. Ausschlüsse  

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:  

7.1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben.  

7.2. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit  

 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  

 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.  

7.3. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen.  

7.4. Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten 
Personen gegen die Mitversicherten,  

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages,  

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages.  
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7.5. Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer  

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören;  

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).  

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt ge-
schäftsfähige oder betreute Person ist;  

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder 
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;  

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;  

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;  

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:  

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich 
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.  

7.6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonde-
ren Verwahrungsvertrages sind.  

7.7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn  

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;  

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 
beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;  

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder 
- sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.  

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:  

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der 
Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder 
Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer 
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten 
Personen.  

7.8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer 
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden 
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil 
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädi-
gung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.  

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder 
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.  

7.9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversi-
chert.  

7.10. (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch 
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen 
wird.  

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der 
EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-
macht werden könnten.  

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken.  

7.10. (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.  

Dieser Ausschluss gilt nicht  

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken  

oder  

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder 
gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige 
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der 
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).  

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  

 Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe her-
zustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  

 Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen);  

 Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmun-
gen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;  

 Abwasseranlagen  

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt 
sind.  

7.11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.  

7.12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

7.13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten,  

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  

(3) Erzeugnisse, die  

- Bestandteile aus GVO enthalten,  

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.  

7.14. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch  

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,  

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.  

7.15. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich 
handelt um Schäden aus  

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten,  

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,  

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,  

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.  

7.16. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen.  
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7.17. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.  

7.18. Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das 
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat. 

Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung  

8. Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einma-
lige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Die in Rechnung 
gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.  

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder ein-
malige Prämie  

9.1. Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.  

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie 
nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.  

9.2. Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, ist der 
Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.  

9.3. Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.  

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie  

10.1. Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig.  

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.  

10.2. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat.  

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen.  

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungs-
frist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prä-
mie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden 
sind.  

10.3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.  

10.4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.  

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.  

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.  

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die 
Prämie nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, 
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.  

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist.  

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung 
verlangen.  

13. Prämienregulierung  

13.1. Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den frühe-
ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an 
der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.  

13.2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Verände-
rung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versiche-
rer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungs-
abschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindest-
prämie werden berücksichtigt.  

13.3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträg-
lich gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versiche-
rungsnehmer zuviel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung der 
erhöhten Prämie erfolgten.  

13.4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.  

14. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.  

15. Prämienangleichung  

15.1. Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienangleichung. 
Soweit die Prämien  nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet 
werden, findet keine Prämienangleichung statt. Mindestprämien unterlie-
gen unabhängig von der Art der Prämienberechnung der Prämienanglei-
chung.  

15.2. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die 
ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz sich im vergan-
genen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versiche-
rer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den 
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf 
teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die 
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speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.  

Der Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch 
die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.  

15.3. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den sich aus Ziff. 
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die 
veränderte Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben.  

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur um 
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalen-
derjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.  

15.4. Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, 
entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den 
folgenden Jahren zu berücksichtigen.  

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung  

16. Dauer und Ende des Vertrages  

16.1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen.  

16.2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.  

16.3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.  

16.4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
gangen sein.  

17. Wegfall des versicherten Risikos  

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt 
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht die 
Prämie zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.  

18. Kündigung nach Prämienangleichung  

Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung gemäß Ziff. 
15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Prämienerhöhung wirksam werden sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämiener-
höhung zugehen.  

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.  

19. Kündigung nach Versicherungsfall  

19.1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn  

 vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder  

 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-
cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt 
wird.  

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein.  

19.2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.  

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unterneh-
men  

20.1. Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, 
an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsneh-
mers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.  

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird.  

20.2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle  

 durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat,  

 durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode  

in Schriftform gekündigt werden.  

20.3. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn  

 der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis 
erlangt;  

 der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt.  

20.4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekün-
digt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für die 
Versicherungsprämie dieser Periode als Gesamtschuldner.  

20.5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzei-
gen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in 
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.  

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.  

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.  

22. Mehrfachversicherung  

22.1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des 
später geschlossenen Vertrages verlangen.  

22.3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der 
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Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht.  

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers  

23.1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände  

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.  

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.  

23.2. Rücktritt  

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten.  

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat.  

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.  

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.  

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt 
hat.  

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.  

23.3. Prämienänderung oder Kündigungsrecht  

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.  

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte.  

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperio-
de Vertragsbestandteil.  

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen.  

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-

pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.  

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.  

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte  

23.4. Anfechtung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versiche-
rer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.  

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

25.1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.  

25.2. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers 
sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar 
ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.  

25.3. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches 
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.  

25.4. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

25.5. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten  

26.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.  

26.2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
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Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat.  

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der 
Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.  

Weitere Bestimmungen  

27. Mitversicherte Person  

27.1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle 
für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend 
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) 
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicher-
ten entsteht.  

27.2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.  

28. Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.  

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

29.1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.  

29.2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.  

29.3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen-
dung.  

30. Verjährung  

30.1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

30.2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Anspruchsteller in Textform zugeht.  

31. Zuständiges Gericht  

31.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

31.2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erho-
ben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürger-
lichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.  

31.3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

32. Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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1. Gegenstand der Versicherung 

Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2 AHB (Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung) aus Schadenser-
eignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind. 

2. Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus: 

2.1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte 
Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

2.2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen); 

2.3. planenden, beratenden, bau- oder montageleitenden, prüfenden oder 
gutachterlichen Tätigkeiten; 

2.4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, 
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung; 

2.5. Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; 

2.6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

2.7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen; gleichgestellt sind entsprechende Unterlassun-
gen sowie fehlerhafte oder unterlassene Kontrolltätigkeit. 

2.8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisie-
rung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisever-
mittlung und Reiseveranstaltung; 

2.9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

2.10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren 
und Wertsachen. 
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Privathaftpflichtversicherung 
1. Gegenstand der Versicherung 
2. Versicherte Personen 
3. Schäden durch Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder 
Wasserfahrzeugen (Fahrzeugklausel) 
4. Auslandsaufenthalte 
5. Mietsachschäden 
6. Schäden durch nicht deliktfähige Personen 
7. Betriebspraktika/ Fachpraktischer Unterricht/Ferienjobs 
8. Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern 
9. Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 
10. Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Rückstau des 
Straßenkanals 
11. Gewässerschaden (Restrisiko) 
12. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche aufgrund 
Umweltschäden gemäß dem Umweltschadengesetz (USchadG) 
13. Schlüsselverlustrisiko 
14. Sachschäden durch Gefälligkeiten 
15. Forderungsausfall 
16. Vorsorgeversicherung für versicherungspflichtige Hunde 
17. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
18. Versehensklausel 
19. Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- und 
Namensrechtsverletzungen 

20. Belade- und Entladeschäden 
21. Übernahme des Vollkasko-Selbstbehalts bei Schäden am 
geliehenen Kraftfahrzeug 
22. Betankungsschäden am geliehenen Kraftfahrzeug 
23. Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im 
Ausland („Mallorca“-Deckung) 
24. Ehrenamtliche Tätigkeit und Freiwilligenarbeit 
25. Tätigkeit als vormundschaftlicher Betreuer 
26. Nebenberuflich-freiberufliche Tätigkeit 
27. Neuwertentschädigung 
28. Ansprüche von Arbeitskollegen aus Sachschäden 
29. Sonstige Schäden ohne Haftungsgrundlage 
30. Verzicht auf Summenmaximierung 
31. Rechtsschutz zur Durchsetzung versicherter Ansprüche 
32. Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen 
33. Schadenfreiheitsrabatt 
34. Ihre Janitos Update Garantien 
35. Prämienanpassung 
Besondere Vertragsformen 
I Zusätzliche Vereinbarung zur Single-Privathaftpflichtversicherung 
II Zusätzliche Vereinbarung zur Partner-Privathaftpflichtversicherung 
III Zusätzliche Vereinbarung zur Privathaftpflichtversicherung 55plus 
 

Privathaftpflichtversicherung 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die im Versicherungs-
schein/Nachtrag näher bezeichneten Risiken im Rahmen der jeweiligen 
nachfolgend aufgeführten Bestimmungen. 

1. Gegenstand der Versicherung 

Versichert ist – im Rahmen der AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als  

P r i v a t p e r s o n 

aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren 
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes – insbesondere 

1.1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige); 

1.2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

1.3. als Inhaber (z. B. Eigentümer, Mieter oder Nutznießer) 

(1) einer oder mehrerer Wohnungen, einschließlich einer Ferienwoh-
nung. Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz als 
Sondereigentümer. Versichert sind dabei Haftpflichtansprüche der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des 
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum; 

(2) eines Einfamilienhauses; 

(3) eines Ferien- oder Wochenendhauses; 

(4) eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohn-
wagens; 

(5) eines Zweifamilienhauses;  

(6) eines oder mehrerer ausschließlich zu privaten Zwecken genutzter 
unbebauter Grundstücke ohne Flächenbegrenzung; 

(7) von ausschließlich zu privaten Zwecken genutzten Garagen und 
Stellplätzen, sowie von Gartengrundstücken und Schrebergärten 
einschließlich der Gartenlaube, die nicht einem der genannten Ob-
jekte zugehörig sind; 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 
Immobilien und Grundstücke im Inland oder europäischen Ausland liegen 
und die Objekte vom Versicherungsnehmer oder den mitversicherten 
Personen ausschließlich zu privaten Wohnzwecken genutzt werden. 

Der Versicherungsschutz bleibt jedoch bestehen, wenn die genannten 
Objekte Büro- oder Praxisräume mit einem Flächenanteil von maximal 
50% enthalten. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für das Be-
triebsstättenrisiko der gewerblich genutzten Räume. 

1.4. als Vermieter 

(1) einzelner Wohnräume oder einer Wohnung des vom Versiche-
rungsnehmer selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhauses; 

(2) einer oder mehrerer Eigentumswohnungen; 

(3) einer oder mehrerer unbebauter Grundstücke ohne Flächenbegren-
zung; 

(4) einzelner Wohnräume an Feriengäste bis zu maximal 8 Betten, 
sofern die gesamte Dauer der Vermietung 6 Monate im Kalender-
jahr nicht übersteigt; 

(5) einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses, sofern die gesamte 
Dauer der Vermietung 6 Monate im Kalenderjahr nicht übersteigt. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 
Immobilien und Grundstücke im Inland liegen und die Objekte ausschließ-
lich zu privaten Wohnzwecken bzw. die Grundstücke zu privaten oder 



Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Familien-Privathaftpflichtversicherung  

Best Selection 2010  

forst- und landwirtschaftlichen Zwecken vermietet werden. Vermietete 
Ferienwohnungen oder Ferienhäuser sind jedoch darüber hinaus auch im 
europäischen Ausland versichert. 

1.5. Für die Versicherung der in Ziff. 1.3 und 1.4 genannten Immobilien 
gilt weiter:  

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus allen zugehörigen Garagen, Stellplätzen, Gärten, Teichen und 
Swimmingpools; 

(2) aus dem Betrieb und der Unterhaltung von Flüssiggastanks; 

(3) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer als 
Inhaber dieser Immobilien obliegen, insbesondere Verkehrssiche-
rungspflichten (z. B. Beleuchtung oder Räum- und Streudienst), 
auch wenn diese durch Mietvertrag übernommen wurden; 

(4) aus dem Miteigentum an zum Ein- oder Zweifamilienhaus gehören-
den Gemeinschaftsanlagen, zum Beispiel gemeinschaftliche Zu-
gänge (Durchgangswege) zur öffentlichen Straße, Wä-
schetrocknerplätze, private Park- und Stellplätze, sowie Abstellplät-
ze für Mülltonnen. 

1.6. als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten;  

Bei den Ziff. 1.3 und 1.4 sind mitversichert Neubauten, Umbauten, Repa-
raturen, Abbruch- und Grabearbeiten bis zu einer Bausumme von EUR 
200.000, auch wenn diese in Eigenleistung oder mit Nachbarschaftshilfe 
durchgeführt werden.  

Wird die genannte Bausumme überschritten, entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 
AHB).  

Bei Bauarbeiten an der ständig selbst bewohnten Immobilie und dem 
dazugehörigen Grundstück besteht keine Bausummenbegrenzung. 

1.7. aus dem Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage;  

auf oder an einem in Ziff. 1.3 oder 1.4 genannten Gebäude zur eigenen 
Energieversorgung und/oder zur Einspeisung von Elektrizität in das Netz 
des örtlichen Energieversorgungsunternehmens unter der Voraussetzung, 
dass hiermit keine Lieferverpflichtung des Versicherungsnehmers gegen-
über dem Energieversorgungsunternehmen oder sonstigen Abnehmern 
verbunden ist. 

Nicht versichert ist die Versorgung von Tarifkunden (Endverbrauchern). 

1.8. aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern (auch von nicht 
versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern); 

Versichert ist hierunter auch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, 
die verursacht werden bei der Teilnahme an Radrennen (zum Beispiel 
Straßenrundfahrten, Triathlon etc.) sowie deren Vorbereitung und Trai-
ning.  

1.9. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd; 

1.10. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht 
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 

1.11. als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und/oder 
Fuhrwerke zu privaten Zwecken. Nicht versichert sind Haftpflichtansprü-
che der Tierhalter oder -eigentümer in dieser Eigenschaft; 

1.12. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintie-
ren und Bienen – nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blinden-, 
Behindertenbegleit- sowie Hör- und Signalhunde), Rindern, Pferden, 
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Hüter von fremden Hunden und fremden Pferden, sofern es sich 
nicht um gewerbsmäßige Hütung handelt. Dieser Versicherungsschutz 
wird nur geboten, soweit für den Versicherungsnehmer kein Versiche-
rungsschutz als Tierhüter über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung des 
Tierhalters besteht. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter und/oder            -
eigentümer. 

2. Versicherte Personen 

2.1. Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

2.1.1. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versiche-
rungsnehmers;  

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

2.1.2. ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der); 

2.1.3. ihrer volljährigen unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) bis zur Vollendung ihres 30. Lebensjahres oder solange sie 
sich noch in einer Schul- oder unmittelbar anschließenden Berufsausbil-
dung befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium, nicht 
Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des 
Grundwehr- oder Zivildienstes vor, während oder im Anschluss an die 
Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Während 
einer Wartezeit von längstens einem Jahr im Anschluss an die jeweilige 
Ausbildungsmaßnahme bis zum Erhalt eines Studien-, Ausbildungs-, oder 
Arbeitsplatzes besteht weiterhin Versicherungsschutz und zwar auch 
dann, wenn in dieser Zeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird; 

2.1.4. des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 
lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen 
Kinder. Die Bestimmungen der Ziff. 2.1.2 und 2.1.3 dieser BBR finden für 
die Kinder entsprechende Anwendung. Der Versicherungsnehmer und 
der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.  

2.1.5. aller in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten bzw. 
nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
lebenden Angehörigen. Hierunter fallen unter anderem  

(1) Enkelkinder; 

(2) Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) des unter 2.1.1 bis 
2.1.4 aufgeführten Personenkreises mit geistiger/körperlicher Be-
hinderung;  

(3) pflegebedürftige Eltern und Schwiegereltern und sonstige alleinste-
hende Angehörige. Die Mitversicherung dieses Personenkreises gilt 
auch bzw. erlischt nicht, wenn die mitversicherten Personen fortan 
in einem Altenpflegeheim leben; 

2.1.6. der sonstigen in häuslicher Gemeinschaft lebenden und unverheira-
teten, nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensge-
meinschaft lebenden Personen, z.B. Au-Pair, Austauschschüler (außer 
Wohngemeinschaften);  

2.1.7. Zu den vorangenannten Ziff. 2.1.1 bis 2.1.6 bleiben Haftpflichtan-
sprüche der mitversicherten Personen und deren Kinder gegen den 
Versicherungsnehmer ausgeschlossen. Auf den Ausschluss der Ansprü-
che des Versicherungsnehmers selbst gegen die Versicherten sowie der 
Ansprüche von Versicherten untereinander wird besonders hingewiesen 
(Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 AHB). Mitversichert sind jedoch etwaige übergangs-
fähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträ-
gern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten 
Arbeitgebern und sonstigen Versicherern wegen Personenschäden.  

2.1.8. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsneh-
mers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber 
im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen oder Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streudienst versehen; 

2.1.9. Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten 
Personen gemäß Ziff. 2.1 bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten. Ersetzt 
werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die freiwillige Hilfeleis-
tung für die versicherten Personen entstanden sind; 

2.2. Nachversicherungsschutz und Ende der Mitversicherung 

Entfällt die Mitversicherung der in Ziff. 2.1.1 bis 2.1.5 genannten Perso-
nen weil zum Beispiel 

(1) der Versicherungsnehmer verstorben ist; 

(2) die Ehe rechtskräftig geschieden, eine eingetragene Lebenspart-
nerschaft rechtskräftig aufgehoben oder die häusliche Lebensge-
meinschaft mit dem/der nach Ziff. 2.1.4 mitversicherten Lebensge-
fährten/in beendet wurde; 

(3) die volljährigen Kinder gemäß Ziff. 2.1.3 oder in häuslicher Gemein-
schaft lebende Enkelkinder gemäß Ziff. 2.1.5 geheiratet haben oder 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft eingegangen sind; 

(4) die häusliche Gemeinschaft mit den Enkelkindern gemäß Ziff. 2.1.5 
beendet wird, 

2 
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besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten Beitragshaupt-
fälligkeit, mindestens jedoch für 6 Monate nach Fortfall der Mitversiche-
rung. Wird von den Personen bis dahin kein neuer Versicherungsschutz 
bei der Janitos Versicherung AG beantragt, entfällt der Versicherungs-
schutz rückwirkend. 

Wird die nächste Prämienrechnung nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers durch den überlebenden Ehegatten, eingetragenen Lebenspart-
ner oder Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 

3. Schäden durch Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch Raum-) 
oder Wasserfahrzeugen (Fahrzeugklausel) 

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters 
oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugs 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht 
werden. 

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch von 

3.1. folgenden Kraftfahrzeugen und Anhängern: 

(1) auf nicht-öffentlichen (auch nicht teil-öffentlichen) Wegen und 
Plätzen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahrende Kraftfahrzeu-
ge und Kraftfahrzeuganhänger; 

(2) nicht versicherungspflichtige Anhänger; 

(3) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

(4) Golfwagen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit, 
sofern aus einer anderweitig bestehenden Versicherung kein Versi-
cherungsschutz geboten werden kann; 

(5) selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit, zum Beispiel Aufsitzrasenmäher; 

(6) nicht selbst fahrende Arbeitsmaschinen zum Beispiel zum Rasen-
mähen oder Schneeräumen; 

(7) Krankenfahrstühle und Elektrorollstühle mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit, sofern aus einer anderweitig bestehenden 
Versicherung kein Versicherungsschutz geboten werden kann; 

(8) ferngelenkte Landfahrzeugmodelle 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB 
und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 

3.2. folgenden Luftfahrzeugen: 

(1) nicht versicherungspflichtige Flugmodelle, Ballone und (Sportlenk-) 
Drachen; 

(2) versicherungspflichtige Flugmodelle, Ballone und (Sportlenk-) 
Drachen deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt. 

3.3. folgenden Wassersportfahrzeugen: 

(1) eigene und fremde Wassersportfahrzeuge ohne Motor (ausgenom-
men eigene Segelboote), hierunter fallen auch (Wind-) Surfbretter; 

(2) eigene Segelboote mit einer Segelfläche bis 20 qm; 

(3) ferngelenkte Wassersportmodelle; 

(4) eigene und fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- 
oder Außenbordmotoren - bis 3,7 kW/5 PS, sofern hierfür kein an-
derweitiger Versicherungsschutz besteht; 

(5) fremde Wassersportfahrzeuge (auch Jet-Ski) mit Motoren bis 59 
kW/80 PS, soweit diese gelegentlich gebraucht werden und für das 
Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist. 

3.4. Ebenso besteht Versicherungsschutz für Schäden durch den 
Gebrauch von Strandseglern, Strandstehseglern, Eisseglern und Ki-
tesport-Geräten, zum Beispiel Kite-Drachen, -Boards, -Buggys etc. 

4. Auslandsaufenthalte 

4.1. Mitversichert ist bei Auslandsaufenthalten im europäischen Ausland – 
abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die gesetzliche Haftpflicht aus im 
Ausland vorkommenden Schadenereignissen. Zusätzlich ist bei vorüber-
gehenden Auslandsaufenthalten im außereuropäischen Ausland bis zu 
einer Dauer von 5 Jahren die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland 
vorkommenden Schadenereignissen mitversichert. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht Eigentum) von im außereuropäischen 
Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern. 

4.2. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag 
bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

4.3. Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Aus-
land durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von 
Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis 
zur Höhe von EUR 150.000 zur Verfügung. 

4.4. Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu 
leistende Schadenersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den 
Differenzbetrag zurückzuzahlen.  

Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten 
wird oder die Kaution verfallen ist. 

5. Mietsachschäden 

5.1. Schäden an unbeweglichen Sachen 

5.1.1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemiete-
ten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, 
Wohnungen und Räumen in Gebäuden.  

5.1.2. Ausgeschlossen sind  

(1) Haftpflichtansprüche wegen 

 Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 

 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

 Glasschäden an der Mietwohnung des Versicherungsnehmers; 

(2) unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversi-
cherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rück-
griffsansprüche. Der Text dieses Abkommens wird auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt. 

5.2. Schäden an beweglichen Sachen 

5.2.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend 
von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der 
Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener 
Sachen. 

5.2.2. Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch 

 alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden; 

 Schäden an Sachen, die der versicherten Person für mehr als 3 Mona-
te überlassen wurden; 

 Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 
Person dienen; 

 Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-
chung;  

 Ansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, Urkunden, Schmuck 
und Wertpapieren; 

 Schäden an Kraft-, Luft-, und Wasserfahrzeugen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt 
je Schadenereignis und Versicherungsjahr EUR 5.000. Der Versiche-
rungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst. 
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5.2.3. Für Schäden an mobilen Einrichtungsgegenständen und am Inven-
tar von Ferienwohnungen, -häusern oder Hotelzimmern besteht Versiche-
rungsschutz bis zu einer Entschädigungsgrenze von EUR 50.000 je 
Schadensfall. 

6. Schäden durch nicht deliktfähige Personen 

6.1. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder 

Für Schäden durch mitversicherte Kinder wird sich der Versicherer nicht 
auf eine Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 
wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) 
nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprü-
che wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte 
(z.B. Aufsichtspflichtige) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages 
sind. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt je Schadenereignis für 
derartige Sach- und Vermögensschäden EUR 50.000 und für Personen-
schäden die vereinbarte Versicherungssumme.  

6.2. Schäden durch nicht deliktfähige Erwachsene 

Für Schäden durch volljährige mitversicherte Personen, die im Haushalt 
des Versicherungsnehmers leben, wird sich der Versicherer nicht auf eine 
Deliktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht 
und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht 
leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche 
wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. 
Aufsichtspflichtige) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages 
sind. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt je Schadenereignis für 
derartige Sach- und Vermögensschäden EUR 50.000 und für Personen-
schäden die vereinbarte Versicherungssumme.  

7. Betriebspraktika/ Fachpraktischer Unterricht/Ferienjobs 

Mitversichert ist die Teilnahme an Betriebspraktika oder am fachprakti-
schen Unterricht im Rahmen der Schulausbildung/des Studiums an einer 
Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität (wie z.B. Laborarbei-
ten). Gleiches gilt für die Beschäftigung von Schülen und Studenten im 
Rahmen eines Ferienjobs.  

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Einrichtun-
gen (auch Lehrmitteln) und Gebäuden. Die Ausschlussbestimmung der 
Ziff. 7.6 AHB (Miete, Leihe, Pacht) findet weiterhin Anwendung. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haft-
pflichtversicherungsvertrag (z.B. Betriebs-Haftpflichtversicherung), entfällt 
der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

8. Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagesmut-
ter/Tageseltern, insbesondere aus der übernommenen Betreuung minder-
jähriger Kinder, auch außerhalb der Wohnung. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die die zu 
betreuenden Kinder erleiden. 

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder 
sowie Haftpflichtansprüche aus dem Abhandenkommen von Sachen und 
dem Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

9. Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 

Eingeschlossen in die Versicherung sind Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden, die entstanden sind durch allmähliche Einwirkung von 
Temperaturen, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen). 

10. Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch 
Rückstau des Straßenkanals 

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch 
häusliche Abwässer und durch Abwässer wegen Rückstau des Straßen-
kanals. Hierbei sind mitversichert Haftpflichtansprüche aus dem Betreiben 
einer privat genutzten Abwassergrube ohne Einleitung von Abwässern in 
ein Gewässer. 

11. Gewässerschaden (Restrisiko) 

Eingeschlossen sind Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko sowie 
Abwässeranlagen- und Einwirkungsrisiko – (Versicherung des so genann-
ten Gewässerschaden-Restrisikos) wie nachfolgend beschrieben: 

11.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden 
wie Sachsschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewäs-
serschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus 
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

11.2. Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz 
für die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber 

(1) von unter- und oberirdischen Heizöltanks des innerhalb dieser 
Versicherung mitversicherten Einfamilien-, Zweifamilien-, Ferien- 
oder Wochenendhauses mit einem Einzelfassungsvermögen von 
maximal 12.000 l/kg; 

(2) von Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines 
Einzelbehälters 100 l/kg und die aller vorhandenen Behälter insge-
samt 1000 l/kg nicht übersteigt. 

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen oder Erweiterungen 
des versicherten Risikos), sowie Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4 AHB (Vor-
sorgeversicherung) finden keine Anwendung; insbesondere besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn eine der in (1) und/oder (2) genannte Lager-
menge überschritten wird. 

11.3. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutach-
terkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusam-
men mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB. 

11.4. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außer-
gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie 
zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

11.5. Ist Versicherungsschutz gemäß (1) für Heizöltanks vereinbart, sind 
– abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch ohne dass eine Gewässerverän-
derung droht oder eintritt, eingeschlossen Schäden an unbeweglichen 
Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass 
Heizöl bestimmungswidrig aus dem versicherten Heizöltank ausgetreten 
ist. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen von Heizöl in Sachen. Der 
Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustan-
des, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Hei-
zungsanlage (einschließlich den Heizöltanks) selbst. 

11.6. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

11.7. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesre-
publik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben. 

12. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche aufgrund 
Umweltschäden gemäß dem Umweltschadengesetz (U-
SchadG) 

12.1. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche 
Ansprüche gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) wegen Umwelt-
schäden: 

– an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen (Biodiversität), 

– an Böden, 

– an Gewässern. 

Das gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland im Geltungsbereich der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) auf Grundlage nationaler 
Umsetzungsgesetze – nicht jedoch über den Umfang der vorgenannten 
EU-Richtlinie hinaus – geltend gemacht werden. 

Teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB sind auch Ansprüche wegen 
Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 
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geliehenen Grundstücken mitversichert, sofern diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

12.2. Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf EUR 5.000.000 begrenzt, soweit nicht eine 
niedrigere Versicherungssumme vereinbart wurde.  

12.3. Versicherungsschutz besteht für die erste nachprüfbare Feststellung 
des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige 
Behörde oder einen sonstigen Dritten während der Vertragslaufzeit bzw. 
für Ansprüche, die binnen eines Jahres nach Vertragsende erhoben 
werden. 

12.4. Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungsschutz im 
Rahmen der Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 
Gewässerschäden (Anlagenrisiko) oder im Rahmen einer betrieblichen 
Versicherung besteht. Dort ausgeschlossene Tatbestände bleiben auch 
nach dieser Regelung ausgeschlossen. 

13. Schlüsselverlustrisiko 

13.1. Schlüsselverlustrisiko (private Schlüssel) 

13.1.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend 
von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von privaten Schlüsseln und Codekarten für 

 Räumlichkeiten der selbst bewohnten Wohnung (auch General-
/Hauptschlüsseln für eine zentrale Schließanlage), 

 fremde Räumlichkeiten, 

 fremde Möbel- und Tresorschlüssel, 

 fremde bewegliche Sachen, 

die sich zu privaten Zwecken im Gewahrsam des Versicherten befunden 
haben. 

13.1.2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der 
Codekarte festgestellt wurde. 

13.1.3. Ausgeschlossen bleiben Haftungsansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die 
Haftung aus dem Verlust von Kraftfahrzeug- und Motorradschlüssel. 

13.1.4. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 50.000 je Versi-
cherungsfall begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Scha-
denereignis EUR 100 selbst. 

13.2. Schlüsselverlustrisiko (berufliche Schlüssel) 

13.2.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend 
von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von beruflichen Schlüsseln und Codekarten (auch General-
/Hauptschlüsseln und Codekarten für eine zentrale Schließanlage), die 
sich im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. 

13.2.2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der 
Codekarte festgestellt wurde. 

13.2.3. Ausgeschlossen bleiben Haftungsansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die 
Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie Schlüs-
seln zu beweglichen Sachen. 

13.2.4. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 50.000 je Versi-
cherungsfall begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Scha-
denereignis EUR 100 selbst. 

14. Sachschäden durch Gefälligkeiten 

Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages die über die gesetzliche 
Haftpflicht hinausgehende Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers 
für Sachschäden durch Gefälligkeiten. Berufliche Tätigkeiten des Versi-
cherungsnehmers und Tätigkeiten die der Versicherungsnehmer gegen 
Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

15. Forderungsausfall 

15.1. Der Versicherer gewährt dem Versicherten und der/den mitversi-
cherten Person/en Versicherungsschutz nach Maßgabe des Deckungs-

umfanges der Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrages für den Fall, 
dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung 
von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene Schaden-
ersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden kann.  

15.2. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzan-
sprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt 
und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Schädi-
gers als Tierhalter oder Tierhüter entstanden sind.  

15.3. Zusätzlich besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprü-
che aus der Eigenschaft des Schädigers (Dritten) als Eigentümer, Besit-
zer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeuges. Leistungen aus einer für 
den Schädiger bzw. das Fahrzeug bestehenden Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung sind zunächst geltend zu machen. Decken die Leistungen 
aus einem entsprechenden Vertrag den gesamten Schadenersatzan-
spruch des Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Personen nicht 
ab, werden nach Maßgabe dieser Bedingungen eventuelle Restansprü-
che befriedigt. 

15.4. Versichert sind Personenschäden oder Sach- oder Vermögens-
schäden der versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund 
gesetzlicher Haftbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadener-
satz verpflichtet ist. Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem 
Zusammenhang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen. 

15.5. Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte 
Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger 
im streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU, 
Norwegens, der Schweiz oder Liechtensteins oder ein notarielles Schuld-
anerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten 
erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel 
gegen den Schädiger erfolglos geblieben ist. Vollstreckungsversuche 
gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass 

 entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobilien- oder Forde-
rungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 

 oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. 
weil der Schädiger in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versiche-
rung abgegeben hat. 

15.6. Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Scha-
denersatzbetrags im Rahmen der in der Privathaftpflichtversicherung 
vereinbarten Versicherungssumme, soweit die Schadenersatzforderung 
EUR 500 oder mehr beträgt. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen 
Aushändigung des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungs-
fall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. 

15.7. Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen 
den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer 
abzutreten. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einer für die versicherten Personen beste-
henden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den 
einen Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist. 

16. Vorsorgeversicherung für versicherungspflichtige Hun-
de 

Abweichend von Ziff. 4.3 (3) AHB besteht Vorsorgeversicherungsschutz 
in Höhe der vertraglichen Versicherungssummen für versicherungspflich-
tige Hunde. 

17. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 

17.1. Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB und 
Ziff. 2.8 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Mitversicherung von Vermögensschäden – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per 
E-Mail oder mittels Datenträgers, soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme; 
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(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, und zwar 
wegen sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht 
jedoch weiterer Datenveränderungen sowie der Kosten zur Wieder-
herstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

Hierbei gilt: 

17.2. Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschen-
den, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaß-
nahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder 
geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

17.3. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 
26.1 AHB. 

17.4. Abweichend von Ziff 6.2 AHB stellt die im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen festgesetzte Versicherungssumme zugleich die 
Höchstersatzleistung je Versicherungsfall dar. Mehrere während der 
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als 
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle eingetreten ist, wenn diese 

 auf derselben Ursache, 

 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder 

 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer 
Daten mit gleichen Mängeln  

beruhen. Ziff. 6.3. AHB wird gestrichen. 

17.5. Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziff. 7.9. 
AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. Bei Vermögensschäden gilt 
dies jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäi-
schen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend ge-
macht werden. 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten 
und Leistungen: 

 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 

 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 

 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 

 Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing; 

 Betrieb von Datenbanken. 

17.6. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungs-
nehmer bewusst 

 unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift 
(z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks) 

 Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder 
zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde); 

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 

 massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten, elektronisch 
übertragenen Informationen (z. B. Spamming), 

 Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati-
onen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen; 

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, 
soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetz-
lichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechts-
widrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

18. Versehensklausel 

Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder 
gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab oder unterlässt er fahrlässig die 
Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiterhin Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis 
nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen unverzüglich 
nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, 
aufgrund dessen ein Zuschlagsbeitrag zu entrichten ist, so hat der Versi-
cherungsnehmer den Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, 
an dem der Umstand eingetreten ist. 

Die in § 195 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) festgelegte Verjährungsfrist 
oder ein vereinbartes Kündigungsrecht wird durch die vorstehende Ver-
sehensklausel nicht berührt.  

19. Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- und 
Namensrechtsverletzungen 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.16 AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverlet-
zungen. 

19.1. Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.17 AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Un-
gleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

19.2. Mitversicherung von hinzukommenden Lebensgefährten/ Ehepart-
nern 

Bei der Single Privathaftpflichtversicherung ist der hinzukommende 
Lebensgefährte (Voraussetzung ist, dass ein gemeinsamer, polizeilich 
gemeldeter 1. Wohnsitz vorliegt) bzw. Ehepartner im Rahmen der Risiko-
erweiterung bis zur nächsten Hauptfälligkeit mitversichert. 

20. Belade- und Entladeschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Halter eines Pkws wegen Schäden, die beim Be- oder Entladen seines 
Pkws verursacht wurden. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf 
EUR 2.500 je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der 
Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst. 

21. Übernahme des Vollkasko-Selbstbehalts bei Schäden 
am geliehenen Kraftfahrzeug 

Beschädigt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein 
vollkaskoversichertes Kraftfahrzeug durch den Gebrauch dieses Kraft-
fahrzeugs, das sie von einem Dritten unentgeltlich geliehen oder gefällig-
keitshalber erhalten hat, besteht abweichend von Ziff. 3 Versicherungs-
schutz bis zur Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung der Vollkaskover-
sicherung, maximal EUR 1.000 je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 
100 selbst. 

Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis des 
Vollkasko-Versicherers, welchem die in Abzug gebrachte Selbstbeteilung 
entnommen werden kann. 

22. Betankungsschäden am geliehenen Kraftfahrzeug 

Versichert ist - abweichend von Ziff. 3 - die Haftpflicht wegen Schäden, 
die an fremden geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlas-
senen Kraftfahrzeugen durch Betankung mit für das Fahrzeug nicht 
geeigneten Kraftstoffen entstehen, nicht jedoch an Fahrzeugen, die dem 
Versicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen zum regelmä-
ßigen oder dauerhaften Gebrauch überlassen wurden. 

Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 1.000 je Versicherungs-
fall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von 
jedem Schadenereignis EUR 100 selbst. 

23. Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge 
im Ausland („Mallorca“-Deckung) 

23.1. Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 3 - die gesetzliche Haftpflicht 
als Führer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen 
Schäden, die auf einer Reise im europäischen Ausland eintreten, 

soweit nicht oder nicht ausreichend aus einer für das Fahrzeug abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.  

23.2. Als Kraftfahrzeuge gelten: 

– Personenkraftwagen, 

– Krafträder, 

– Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht 
mehr als 9 Personen (einschließlich Führer) bestimmt sind. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Mitführen von Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern. 

23.3. Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in 
Ziff. 4.3 (1) AHB. 
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23.4. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

23.5. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der 
Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel 
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen. 

23.6. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehen-
den Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz 
dieser Privat-Haftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-
Haftpflichtversicherung. 

24. Ehrenamtliche Tätigkeit und Freiwilligenarbeit 

24.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund 
eines sozialen Engagements. Hierunter fällt zum Beispiel die Mitarbeit 

(1) in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kirchen- und 
Jugendarbeit; 

(2) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden; 

(3) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 
Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen. 

24.2. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtver-
sicherung), entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

24.3. Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

 verantwortlichen Tätigkeiten in Vorstandsämtern von Vereinen oder 
sonstigen Vereinigungen oder Organisationen;  

 öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämter wie z.B. als Bürgermeister, 
Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, An-
gehöriger der Freiwilligen Feuerwehr; 

 wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z. 
B. als Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensper-
son nach §40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach §1897 (6) BGB. 

24.4. Hierbei gilt auch das Schlüsselverlustrisiko nach Ziff. 13.1 dieser 
Bedingungen mitversichert.  

25. Tätigkeit als vormundschaftlicher Betreuer 

25.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als vom 
Vormundschaftsgericht bestellter - nicht beruflicher - Betreuer/Vormund 
für die zu betreuende Person.  

25.2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
jährliche, entgeltliche Gesamtaufwandsentschädigung der Tätigkeit EUR 
6.000 übersteigt. 

26. Nebenberuflich-freiberufliche Tätigkeit 

Generell und ohne besondere Nennung mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus selbständigen, nebenberuflichen Tätigkeiten, sofern es 
sich hierbei um Erteilen von Nachhilfeunterricht, Vertrieb von Kosmetik, 
Kerzen, Schmuck, Dessous, Geschirr, Kochgeräte, Durchführung von 
Babysitting, Erteilung von Fitnesskursen, Mitwirkung an Karnevalsveran-
staltungen oder um die Erteilung von Musikunterricht handelt und keine 
Angestellten beschäftigt werden. Der Versicherer ist von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn der jährliche Gesamtumsatz EUR 6.000 über-
steigt. 

27. Neuwertentschädigung 

Auf Wunsch des Versicherungsnehmers erstattet der Versicherer Schä-
den auch über die gesetzliche Schadenersatzpflicht (Zeitwert) hinaus.  

Die Höchstersatzleistung für eine Erstattung errechnet sich aus der 
Differenz von Neu- und Zeitwert, maximal EUR 250 je Schadenereignis 
und Versicherungsjahr. 

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Brillen, sonstigen optischen 
Gläsern und elektrischen/elektronischen Geräten aller Art. 

28. Ansprüche von Arbeitskollegen aus Sachschäden 

Versichert ist weiterhin die Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers 
oder der mitversicherten Person aus Sachschäden aufgrund betrieblich 
und arbeitsvertraglich veranlasster Tätigkeiten gegenüber Arbeitskollegen 
soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz besteht. 

Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 1.000 je Versicherungs-
fall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von 
jedem Schadenereignis EUR 100 selbst. 

29. Sonstige Schäden ohne Haftungsgrundlage 

Ist eine Schadensersatzverpflichtung aufgrund Gesetzes oder rechtskräf-
tigen Urteils der Höhe oder dem Grunde nach nicht gegeben, wird der 
Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers dennoch von ihm 
anerkannte Schadenersatzansprüche erstatten. 

Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 1.000 je Versicherungs-
fall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von 
jedem Schadenereignis EUR 100 selbst. 

30. Verzicht auf Summenmaximierung 

Sofern in den Leistungsbeschreibungen dieser Bedingungen keine spe-
ziellen Regelungen getroffen wurden, werden - abweichend von 6.2 AHB 
- die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres nicht auf das 2-fache der vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. 

31. Rechtsschutz zur Durchsetzung versicherter Ansprüche 

31.1. Versichert ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen Dritte, soweit es 
sich bei dem Dritten um eine Privatperson handelt und soweit die sich aus 
dem Vorwurf gegen den Dritten ergebenden Ansprüche nach Maßgabe 
der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die 
Janitos Haftpflichtversicherung (AHB) sowie der Besondere Bedingungen 
und Risikobeschreibungen (BBR) zur Familien-
Privathaftpflichtversicherung Best Selection 2010 versichert wären. 

Eingeschlossen sind jedoch: 

 Schadenersatzansprüche aufgrund vorsätzlichen Handelns des Schä-
digers 

 Schadenersatzansprüche aus der Eigenschaft des Schädigers als 
Tierhalter oder –hüter. 

31.2. Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher 
oder mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine versicherte 
Person dieser Privathaftpflichtversicherung ist. 

31.3. Gegenstand der Rechtsschutzversicherung ist die Feststellung der 
Schadensverursachung durch den Dritten, die Feststellung der Schaden-
höhe, die Erzielung eines rechtskräftig vollstreckbaren Titels und die 
Vollstreckung des Titels oder ersatzweise der Nachweis der Erfolglosig-
keit der Zwangsvollstreckung durch das schriftliche Vollstreckungsproto-
koll eines Gerichtsvollziehers. 

31.4. Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalles für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen von 
dem Ereignis an, durch das der Schaden eingetreten ist oder eingetreten 
sein soll. 

31.5. Rechtsschutz besteht für die Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Norwe-
gen, der Schweiz und Liechtenstein oder soweit ein Gericht oder eine 
Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, 
wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden 
würde. Vereinbart gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je 
Rechtsschutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen und 
Kostengesetze. 

31.6.  Der Versicherer erbringt Dienstleistungen zur Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen und trägt 

7 



Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Familien-Privathaftpflichtversicherung  

Best Selection 2010  

(1) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für 
den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 
ansässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen, in de-
nen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die Erteilung eines 
mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), 
die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusam-
menhängt, oder für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der 
Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, eine Vergütung bis zu EUR 
250. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie 
vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche 
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer weitere Kos-
ten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers an-
sässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung ei-
nes Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbe-
vollmächtigten führt; 

(2) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines 
für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Ge-
richtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelasse-
nen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Ver-
gütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden 
wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig 
ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 
km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländi-
scher Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der 
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des 
Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der 
gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den 
Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt; 

(3) die Kosten einer außergerichtlichen Konfliktlösung durch Mediation 
bis zu acht Sitzungsstunden je maximal EUR 180. Sind am Mediati-
onsverfahren nicht versicherte Personen als Partei beteiligt, trägt 
der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der versicherten zu 
den nicht versicherten Personen; 

(4) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, so-
wie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

(5) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
eineinhalbfachen Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung ei-
nes zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen; 

(6) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder 
Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen 
erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäfts-
reisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men; 

(7) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Inte-
ressen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu 
deren Erstattung verpflichtet ist. 

31.7. Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versiche-
rer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren 
Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

31.8. Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte 
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an 
dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

31.9.  Der Versicherer trägt nicht 

(1) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht über-
nommen hat; 

(2) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledi-
gung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Er-
gebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

(3) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechts-
schutzfall; 

(4) Kosten, die ein anderer Rechtsschutzversicherer für eine versicher-
te Person für den gleichen Rechtsschutzfall zu erbringen hat; 

(5) Kosten für Rechtsschutzfälle aufgrund von Schadenereignissen, die 
eine gemeine Schadenhöhe von weniger als EUR 500 bzw. die im 
Versicherungsschein abweichend genannte Summe zur Folge hat-
ten. 

31.10. Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland 

notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten; 

31.11. Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten ent-
sprechend 

(1) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansäs-
sige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte; 

(2) im Fall der außergerichtlichen Konfliktlösung durch Mediation (Ziff. 
31.6(3)) für Mediatoren, die nicht Rechtsanwälte sind. 

31.12. Auswahl des Rechtsanwaltes 

Der Versicherungsnehmer kann den Rechtsanwalt, dessen Kosten der 
Versicherer gemäß Ziff. 31.6 (1) und (2) trägt, frei wählen. Der Versiche-
rer wählt den Rechtsanwalt aus, 

(1) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt, 

(2) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und 
dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
notwendig erscheint. 

31.13. Hat der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits 
selbst beauftragt, beauftragt der Versicherer diesen im Namen des 
Versicherungsnehmers. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
Versicherer nicht verantwortlich. 

31.14. Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch 
geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über 
sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Be-
weismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen. 

31.15. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall 
bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, 
die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-
men zu tragen hätte. 

31.16. Der Versicherungsnehmer hat 

(1) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-
anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unter-
richten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte 
zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 

(2) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Ange-
legenheit zu geben; 

(3) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 

(4) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die 
Zustimmung des Versicherers einzuholen; 

(5) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung 
für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 

(6) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder 
eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursa-
chen könnte. 

31.17. Wird eine der in den Ziff. 31.14 oder 31.16 genannten Obliegenhei-
ten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versiche-
rungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

31.18. Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftli-
chem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden. 
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31.19. Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstat-
tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Ent-
stehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche 
notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf 
Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete 
Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 

31.20. Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 

(1) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-
aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem 
groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht 

oder 

(2) weil die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichen-
de Aussicht auf Erfolg hat, 

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Grün-
de schriftlich mitzuteilen. 

31.21. Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ziff. 31.20 
verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versi-
cherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden 
Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegen-
über eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestreb-
ten Erfolgt steht und hinreichende Aussicht auf Erfolgt verspricht. Die 
Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 

31.22. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer eine Frist von 
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer 
den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 
unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stel-
lungnahme gemäß Ziff. 31.21 abgeben kann. Kommt der Versicherungs-
nehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetz-
ten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist 
verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

32. Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen 

Weichen die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) oder Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung 
(BBR) zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den durch den 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab, wird der Versicherer 
auf Wunsch des Versicherungsnehmers nach diesen Bedingungen 
regulieren. 

33. Schadenfreiheitsrabatt 

Die Janitos Versicherung AG bietet Versicherungsschutz mit Gewährung 
eines Schadenfreiheitsrabattes in Höhe von 25% auf die Privathaftpflicht-
prämie unter der Voraussetzung, dass seit mindestens 5 Jahren keine 
Entschädigungsleistung für einen Privathaftpflichtschaden von der Janitos 
Versicherung AG oder einer anderen Gesellschaft erbracht wurde. 

Sobald die Janitos Versicherung AG eine Entschädigungsleistung er-
bracht hat, entfällt der Schadenfreiheitsrabatt zur auf das Jahr der Scha-
denbelastung folgenden Hauptfälligkeit. Der Versicherungsnehmer kann 
innerhalb eines Monates nach Wirksamwerdens der Beitragserhöhung 
das Versicherungsverhältnis kündigen. 

Der weggefallene Schadenfreiheitsrabatt wird wieder gewährt, sobald 
über einen Zeitraum von 5 vollen Versicherungsjahren keine Entschädi-
gungsleistung mehr erbracht wurde. 

34. Ihre Janitos Update Garantien  

34.1. Innovationsupdate 

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) oder die Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversi-
cherung/ Best Selection (BBR) ausschließlich zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen 
Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

34.2. Tarifupdate 

Sofern das Tarifupdate vereinbart ist, wird bei Einführung eines neuen 
leistungsstärkeren Tarifes dieser automatisch als Berechnungsgrundlage 
zur nächsten Hauptfälligkeit zugrunde gelegt und der Versicherungs-

schutz entsprechend dem neuen Tarif angepasst. Im Zeitraum von Ein-
führung des Tarifwerkes bis zur Zusendung des neuen Versicherungs-
scheines zur nächsten Hauptfälligkeit besteht bereits prämienfrei der 
bessere Versicherungsschutz des neuen Tarifes. Sollte das neue Tarif-
werk Verschlechterungen gegenüber dem Versicherungsschutz aus dem 
bisherigen Tarif enthalten, so gelten diese Verschlechterungen nicht für 
diesen Versicherungsvertrag. 

34.3. Individualupdate 

Sofern das Individualupdate vereinbart ist, erhält der Versicherungsneh-
mer in regelmäßigen Abständen einen Fragebogen hinsichtlich bestimm-
ter Änderungen der persönlichen Lebens- und Risikosituation. Auf Basis 
seiner Antworten wird der Versicherungsschutz entsprechend angepasst 
und diese Änderung als Berechnungsgrundlage zur Hauptfälligkeit, zu 
welcher der Fragebogen versandt wurde, zugrunde gelegt. Im Zeitraum 
von der Änderung der persönlichen Lebens- und Risikosituation bis zur 
darauf folgenden Hauptfälligkeit besteht bereits prämienfrei Versiche-
rungsschutz hinsichtlich der eingetretenen Änderung. Dieser Versiche-
rungsschutz besteht nur für Risikoänderungen, die gemäß den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen und Annahmerichtlinien versi-
cherbar sind und über die der Versicherungsnehmer in dem ihm zuletzt 
zugegangenen Fragebogen befragt und informiert wird. 

Voraussetzung für den erhöhten Versicherungsschutz und die Aufrecht-
erhaltung der Individualupdate Garantie ist das Zurücksenden des ausge-
füllten und unterschriebenen Fragebogens innerhalb eines Monats. 

34.4.  Widerspruch/ Kündigung: 

Die Erhöhung bzw. Anpassung des Versicherungsschutzes entfällt rück-
wirkend, wenn der Versicherungsnehmer der Erhöhung innerhalb eines 
Monats nach Zugang der neuen Prämienrechnung widerspricht. Mit 
diesem Widerspruch gilt die Update Garantie automatisch auch für künfti-
ge Fälle gestrichen.  

Versicherungsnehmer und Versicherer können die Update Garantie 
(planmäßige Erhöhung von Leistung und Prämie) ohne Angabe von 
Gründen kündigen, der Versicherer jedoch nur mit einer Frist von 
3 Monaten zur jeweiligen Hauptfälligkeit. 

35. Prämienanpassung 

35.1. Abweichend von Ziff. 15 AHB ist der Versicherer berechtigt, seine 
Tarife für die Privathaftpflichtversicherung mit sofortiger Wirkung für die 
bestehenden Versicherungsverträge der Schaden- und Kostenentwick-
lung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis 
von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung 
(Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der 
Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik 
und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

35.2. Sofern sich eine Anpassung nach 35.1 ergibt, kann damit eine 
Verminderung oder eine Erhöhung eines Tarifes verbunden sein. Voraus-
setzung ist, dass eine Abweichung von mindestens 3 Prozent vorliegt. Bei 
einer Verminderung ist der Versicherer verpflichtet, die Absenkung an den 
Versicherungsnehmer weiterzugeben. 

35.3. Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung nach 35.1 
werden mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam. Sofern 
die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die 
jeweilige Hauptfälligkeit. 

35.4. Die sich aus einer Anpassung nach 35.1 ergebende Prämienerhö-
hung wird der Versicherer dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen. Der Versiche-
rungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kündigen. 
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Besondere Vertragsformen 
Falls vereinbart und im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert, gilt 
folgendes: 

I Zusätzliche Vereinbarung zur Single-
Privathaftpflichtversicherung 
In Abänderung zu den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung besteht Versicherungs-
schutz für  

 den Versicherungsnehmer; 

 im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen. In 
Abweichung zu Ziff. 2.1.8 BBR sind jedoch nur Personen versichert, 
die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber den pflegebedürftigen 
Versicherungsnehmer oder Wohnung, Haus und Garten betreuen oder 
den Streudienst versehen 

 Personen, die dem Versicherungsnehmer bei Notfällen freiwillige Hilfe 
leisten gemäß Ziff. 2.1.9 BBR.  

Folgende Ziffern der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung finden im Tarif Single keine 
Anwendung: 

 Ziff. 2.1.1 - Ehepartner und eingetragene Lebenspartnerschaften 

 Ziff. 2.1.2 - minderjährige Kinder 

 Ziff. 2.1.3 - volljährige unverheiratete Kinder 

 Ziff. 2.1.4 - Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und 
deren Kinder 

 Ziff. 2.1.5 - in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete, nicht in 
einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft le-
bende Angehörige 

 Ziff. 2.1.6 - sonstige in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheirate-
te bzw. nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft lebende Personen 

II Zusätzliche Vereinbarung zur Partner-
Privathaftpflichtversicherung 
In Abänderung zu den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung besteht Versicherungs-
schutz für  

 den Versicherungsnehmer  

 den Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner gemäß Ziff. 2.1.1 
BBR  

 den Partner (ohne Kinder) einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft 
gemäß Ziff. 2.1.4 BBR; 

 im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen gemäß 
Ziff. 2.1.8 BBR;  

 Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten 
Personen gemäß Ziff. 2.12.1 bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten ge-
mäß Ziff. 2.1.9 BBR.  

Folgende Ziffern der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung finden im Tarif Partner 
keine Anwendung: 

 Ziff. 2.1.2 - minderjährige Kinder 

 Ziff. 2.1.3 - volljährige unverheiratete Kinder 

 Ziff. 2.1.4 Kinder des Partners einer nicht ehelichen Lebensgemein-
schaft  

 Ziff. 2.1.5 - in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete bzw. 
nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemein-
schaft lebende Angehörige 

 Ziff. 2.1.6 - sonstige in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheirate-
te, nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemein-
schaft lebende Personen 

 

III Zusätzliche Vereinbarung zur Privathaftpflichtver-
sicherung 55plus 
In Ergänzung zu den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung erhalten der Versiche-

rungsnehmer und alle mitversicherten Personen im Tarif 55plus folgende 
Leistungsverbesserungen: 

1. Einkäufe, Behördengänge oder sonstige Besorgungen für 
Versicherte 

In Ergänzung zu Ziff. 2.1.8 der Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung gilt folgendes: 

Mitversichert sind Personen, die gefälligkeitshalber Einkäufe, Behörden-
gänge oder sonstige Besorgungen für Versicherte erledigen. Der Versi-
cherungsschutz beschränkt sich auf die gesetzliche Haftpflicht gegenüber 
Dritten aus diesen Tätigkeiten und ist nur gültig, soweit kein anderer 
Versicherer leistungspflichtig ist. 

2. Sachschäden am Eigentum des Versicherungsnehmers 

Mitversichert sind Sachschäden am Eigentum des Versicherungsnehmers 
oder einer in häuslicher Gemeinschaft lebenden mitversicherten Person, 
die durch Pflegepersonal, Zivildienstleistende oder sonstige Personen 
verursacht werden, die eine hilfs- oder pflegebedürftige Person im Haus-
halt des Versicherungsnehmers betreuen. Die Höchstleistung des Versi-
cherers ist auf EUR 250 je Versicherungsfall begrenzt. 

3. Ansprüche von Angehörigen 

In Abweichung zu Ziff. 7.5 (1) AHB gilt folgendes: 

Der Versicherer beruft sich nicht auf den Leistungsausschluss, sofern der 
Angehörige aufgrund Krankheit, Unfall oder sonstiger Gründe auf Hilfe 
angewiesen ist und nur vorübergehend in die Familie des Versicherungs-
nehmers eingegliedert wurde. 

4. Nebenberuflich-freiberufliche Tätigkeiten 

In Abänderung zu Ziff. 26 der Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung gilt folgendes: 

Generell und ohne besondere Nennung mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus selbständigen, nebenberuflichen Tätigkeiten, sofern es 
sich hierbei um Erteilen von Nachhilfeunterricht, Vertrieb von Kosmetik, 
Kerzen, Schmuck, Dessous, Geschirr, Kochgeräte, Durchführung von 
Babysitting bzw. Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern, Erteilung von 
Fitnesskursen, Mitwirkung an Karnevalsveranstaltungen oder um die 
Erteilung von Musikunterricht handelt und keine Angestellten beschäftigt 
werden. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der jährliche Gesamtumsatz EUR 15.000 oder der jährliche steuerpflichti-
ge Ertrag EUR 6.000 übersteigt. 

5. Neuwertentschädigung 

In Abänderung zu Ziff. 27 der Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung gilt folgendes: 

In teilweise Abänderung von Punkt 1.1 AHB erstattet der Versicherer auf 
Wunsch des Versicherungsnehmers Schäden auch über die gesetzliche 
Schadenersatzpflicht (Zeitwert) hinaus.  

Die Höchstersatzleistung für eine Erstattung errechnet sich aus der 
Differenz von Neu- und Zeitwert, maximal EUR 500 je Schadenereignis 
und Versicherungsjahr. 

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Brillen, sonstigen optischen 
Gläsern und elektrischen/elektronischen Geräten aller Art. 

6. Geliehene, gemietete elektro-medizinische Geräte 

6.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend 
von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der 
Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener 
Sachen oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages 
sind. 

6.2. Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch 

 alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden; 

 Schäden an Sachen, die der versicherten Person für mehr als 3 Mona-
te überlassen wurden; 

 Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 
Person dienen; 

 Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-
chung; 

 Ansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, Urkunden, Schmuck 
und Wertpapieren; 

 Schäden an Kraft-, Luft-, und Wasserfahrzeugen. 
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6.3. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden 
beträgt je Schadenereignis und Versicherungsjahr 
EUR 5.000. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 
EUR 100 selbst. 

6.4. Darüber hinaus erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
elektro-medizinische Geräte (z. B. 24-Stunden-EKG, Infusions- u. Sprit-
zenpumpen, Dialysegeräte etc.) die dem Versicherten zu Diagnosezwe-
cken oder zur Therapie überlassen werden, soweit kein anderer Versiche-
rer leistungspflichtig ist. Für elektro-medizinische Geräte entfällt die 
zeitliche Begrenzung von 3 Monaten. Kein Versicherungsschutz besteht 
jedoch für Hilfsmittel wie Hörgeräte, Unterarmgehstützen, Krankenbetten 
etc. Für Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotelzimmern, 
Ferienwohnungen und Ferienhäusern besteht Versicherungsschutz 
gemäß Ziff. 5 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 
zur Familien-Privathaftpflichtversicherung. 

 



Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) 

 zur Diensthaftpflichtversicherung  

(Stand 01.04.2010) 

- Nur in Verbindung mit der Privathaftpflichtversicherung - 

 

1 

1. Gegenstand der Versicherung 
2. Mitversicherte Risiken 
3. Nicht versicherte Risiken 
4. Auslandsschäden 
5. Ende des Dienstverhältnisses/Nachhaftungsversicherung 
6. Sachschäden des Dienstherrn 
7. Besonderheiten bei Lehrern und Erziehern 
8. Besonderheiten bei Pfarrern 
9. Besonderheiten bei Bediensteten des Auswärtigen Amts 
10. Besonderheiten bei Förstern und Forstbeamten 
11. Besonderheiten bei Angehörigen und Zivilbediensteten des 
Sicherheitsbereichs 

12. Besonderheiten bei Fahrern von Kraftomnibussen im 
öffentlichen Nahverkehr 
13. Besonderheiten bei Fahrern von betriebseigenen 
Schienenfahrzeugen 
14. Besonderheiten bei staatlichen und kommunalen Baubeamten, 
Bediensteten von Wasserwirtschafts-, Gewerbeaufsichts- und 
Vermessungsämtern sowie Bediensteten mit 
planenden/bauleitenden Tätigkeiten 
15. Dienstfahrzeug-Regress 
16. Abhandenkommen von Ausrüstung 
17. Vermögensschäden 
 

 

1. Gegenstand der Versicherung 

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Richter oder Beamter, Angestellter und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes sowie als Soldat, nicht jedoch als Wehrpflichtiger. 
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus der im Versicherungsschein/Nachtrag 
bezeichneten 

d i e n s t l i c h e n  V e r r i c h t u n g. 

Die Versicherung schützt gegen Haftpflichtansprüche aus Personen- und 
Sachschäden; Versicherungsschutz für Vermögensschäden - Vermö-
gensschadenhaftpflichtrisiko -  ist besonders zu beantragen.  

Die Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers aus den Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Diensthaftpflicht-
versicherung gelten für sämtliche versicherte Personen des Vertrages. 

Die Versicherung umfasst 

 Ansprüche geschädigter Dritter gegen den Versicherten, 

 Rückgriffsansprüche wegen Schäden, die der Dienstherr einem Dritten 
zu ersetzen hatte, 

 Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zugefügter Schä-
den, 

 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche aufgrund Umweltschä-
den gemäß dem Umweltschadengesetz (USchadG) gemäß der Be-
sonderungen Bedingungen und Risikobeschreibungen der Privathaft-
pflicht. 

2. Mitversicherte Risiken 

Mitversichert ist die Haftpflicht 

2.1. aus Schäden, für die der Versicherte aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts einzustehen hat; 

2.2. des dienstlichen Vertreters des Versicherten, es sei denn, der Vertre-
ter ist selbst entsprechend versichert; 

2.3. aus materiellen und/oder immateriellen Schäden aus Verstößen 
gegen personenbezogene Bestimmungen in Datenschutzgesetzen; 

2.4. als Halter oder Hüter von Tieren im Auftrage des Dienstherrn; 

2.5. aus dem erlaubten Besitz, Tragen und Benutzen von Waffen aus-
schließlich zu Dienstzwecken (einschließlich dienstlich angeordneter 
Übungen). 

3. Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert ist die Haftpflicht 

3.1. aus den nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten: 

Software-Erstellung, -Implementierung, -Pflege, 

 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung 

 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege, 

sowie der 

 Tätigkeit in Rechenzentren und Verwaltung von Datenbanken, 

 Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Betrieb von Telekommunikations- 
und Datennetzen; 

3.2. aus ärztlichen oder tierärztlichen Tätigkeiten (auch Amtsärzte und 
Ärzte in Justizvollzugsanstalten);  

3.3. aus Tätigkeiten als leitender Beamter der Besoldungsgruppe B des 
Beamtenbesoldungsgesetzes (BBesG); 

3.4. aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit sie nicht 
dienstlich angeordnet sind; 

3.5. des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- 
oder Wasser- oder Schienenfahrzeugs (auch Schwebebahn) wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch oder den Betrieb des Fahrzeugs 
verursacht werden; 

3.6. aus Flugsicherungs-, Flug- und Schiffslotsentätigkeiten; 

3.7. aus der Jagdausübung; 

3.8. infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiblen 
Stoffen; 

3.9. aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken; 

3.10. aus Sprengungen und Entschärfen von Munition; 

3.11. aus Bauarbeiten irgendwelcher Art, durch Verwaltung und Betreu-
ung von Straßen, Wegen und Brücken, Wasserstraßen und Schifffahrts-
wegen; 

3.12. aus der Führung wirtschaftlicher Betriebe; 

3.13. aus der Verwaltung von Grundstücken; 
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3.14. aus der Beschädigung von Kommissionsware (vgl. Ziff. 7.6 und 7.7 
AHB); 

3.15. aus Forschungs- und Gutachtertätigkeiten; 

3.16. wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfallstoffe 
gelagert oder abgelagert werden, soweit es sich um Schäden an Abfall-
entsorgungsanlagen handelt; 

3.17. wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignisse, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreiks, 
illegalen Streiks oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

3.18. wegen Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder 
Arbeitsunfälle im Betrieb, der Schule oder Dienststelle gemäß den beam-
tenrechtlichen Bestimmungen oder der Reichsversicherungsordnung 
handelt. 

3.19. Die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung des versi-
cherten Risikos Ziff. 3.1. (2) und (3) AHB und die Vorsorgeversicherung 
(Ziff. 4 AHB) finden für dienstliche und berufliche Risiken keine Anwen-
dung. 

4. Auslandsschäden 

4.1. Mitversichert ist bei vorübergehendem dienstlichem Auslandsaufent-
halt bis zu einer Dauer von 7 Jahren – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignis-
sen. 

4.2. Die Leistungen der Versicherer erfolgen in Euro. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag 
bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

5. Ende des Dienstverhältnisses/Nachhaftungsversicherung 

Scheidet der Versicherungsnehmer alters- oder krankheitshalber oder aus 
anderen nicht unehrenhaften Gründen aus dem öffentlichen Dienst aus, 
so besteht noch für die Dauer von fünf Jahren Versicherungsschutz für 
Schäden aus der früheren versicherten Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers. In allen anderen Fällen der Vertragsaufhebung erlischt der Versi-
cherungsschutz für Personen- und Sachschäden mit dem Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung. 

6. Besitz- und Tätigkeitsschäden 

Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden an beweglichen Sachen, die das Objekt der 
versicherten beruflichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers bilden.  

7. Besonderheiten bei Lehrern und Erziehern 

Mitversichert ist bei Lehrern und Erziehern die gesetzliche Haftpflicht  

(1) aus der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven 
Stoffen); 

(2) aus der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schulveranstaltun-
gen, zum Beispiel Elternversammlungen, Schulfesten oder Schul-
feiern  

(3) aus der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klas-
senreisen sowie Schulausflügen und damit verbundenen Aufenthal-
ten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Aus-
landsaufenthalt bis zu einem Jahr. Die Leistungen der Versicherer 
erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

(4) aus der Erteilung von Nachhilfestunden; 

(5) wegen Personenschäden aus Unfällen von Kindern, Schülern, 
Lernenden und Studierenden während der Dienstzeit des Versiche-
rungsnehmers; 

(6) aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist. 

8. Besonderheiten bei Pfarrern 

Mitversichert ist bei Pfarrern die gesetzliche Haftpflicht als Religionslehrer 
und Armenpflegevorstand. 

9. Besonderheiten bei Bediensteten des Auswärtigen Amts 

Bei Entsendungen an deutsche Botschaften wird Versicherungsschutz - 
abweichend von Ziff. 7.9. AHB  und Ziff. 4.1 dieser Bedingungen -  für die 
Dauer seiner Tätigkeit geboten.  

10. Besonderheiten bei Förstern und Forstbeamten 

10.1. Mitversichert ist bei Förstern und Forstbeamten die gesetzliche 
Haftpflicht  

(1) aus dem Halten von Tieren des Waldes im Gehege; 

(2) aus der Bearbeitung von Dienst- und Eigenland; 

(3) aus Halten oder Lenken von nicht motorisierten Wasserfahrzeugen, 
sofern diese zu Forst-, Jagd- und Fischereizwecken genutzt wer-
den. 

10.2. Nicht versichert ist das durch die obligatorische Jagdhaftpflichtversi-
cherung abgedeckte Risiko. 

11. Besonderheiten bei Angehörigen und Zivilbediensteten 
des Sicherheitsbereichs  

11.1. Zu den Angehörigen und Zivilbediensteten des Sicherheitsbereichs 
zählen: 

(1) Bedienstete der Bundeswehr 

(2) Bedienstete der Bundespolizei 

(3) Bedienstete der Polizei 

(4) Bedienstete des Zolls 

(5) Bedienstete der Berufsfeuerwehr 

(6) Bedienstete im Straf- und Justizvollzug 

11.2. Mitversichert sind Haftpflichtansprüche 

(1) aus dem dienstlichen Gebrauch von Waffen und Munition; 

(2) aus dem dienstlichen Umgang mit Geräten des Dienstherrn; 

11.3. Bei Schadenersatzforderungen aus Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis-
sen von Bundeswehrangehörigen ist die Versicherungsleistung auf 3 
Messbeträge gemäß den Einziehungsrichtlinien des Bundes (EZR) 
begrenzt. 

12. Besonderheiten bei Fahrern von Kraftomnibussen im 
öffentlichen Nahverkehr 

12.1. Mitversichert - abweichend von Ziff. 3.5 dieser Bedingungen - ist bei 
Fahrern von Kraftomnibussen im öffentlichen Nahverkehr die gesetzliche 
Haftpflicht  

(1) als Fahrer eines betriebseigenen Kraftomnibusses wegen eines von 
ihm bei einer genehmigten oder sonst zulässigen Dienstfahrt verur-
sachten Schadens. 

(2) wegen Schäden an dem geführten betriebseigenen Kraftomnibus 
oder am sonstigen Eigentum des Betriebsunternehmers, soweit der 
Versicherungsnehmer nach arbeits- oder dienstrechtlichen Bestim-
mungen in Anspruch genommen werden kann; 

(3) aus Rückgriffen des Betriebsunternehmers wegen Personen- und 
Sachschäden Dritter, soweit der Versicherungsnehmer nach ar-
beits- oder dienstrechtlichen Bestimmungen in Anspruch genom-
men werden kann. Mitversichert sind Schadenersatzansprüche Drit-
ter, die unmittelbar gegen den Versicherungsnehmer erhoben wer-
den. Dies gilt jedoch nur insoweit, als der Betriebsunternehmer 
nach den Gesetzen nicht haftet oder mithaftet und aus einer für den 
Betrieb abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung nicht be-
steht. 

13. Besonderheiten bei Fahrern von betriebseigenen Schie-
nenfahrzeugen 

13.1. Mitversichert - abweichend von Ziff. 3.5 dieser Bedingungen - ist bei 
Fahrern von Schienenfahrzeugen die gesetzliche Haftpflicht  

(1) als Fahrer eines betriebseigenen Schienenfahrzeugs wegen eines 
von ihm bei einer genehmigten oder sonst zulässigen Dienstfahrt 
verursachten Schadens. 

(2) wegen Schäden an dem geführten betriebseigenen Schienenfahr-
zeug oder am sonstigen Eigentum des Betriebsunternehmers, so-
weit der Versicherungsnehmer nach arbeits- oder dienstrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch genommen werden kann; 
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(3) aus Rückgriffen des Betriebsunternehmers wegen Personen- und 
Sachschäden Dritter, soweit der Versicherungsnehmer nach ar-
beits- oder dienstrechtlichen Bestimmungen in Anspruch genom-
men werden kann. Mitversichert sind Schadenersatzansprüche Drit-
ter, die unmittelbar gegen den Versicherungsnehmer erhoben wer-
den. Dies gilt jedoch nur insoweit, als der Betriebsunternehmer 
nach den Gesetzen nicht haftet oder mithaftet und aus einer für den 
Betrieb abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung nicht be-
steht. 

14. Besonderheiten bei staatlichen und kommunalen Bau-
beamten, Bediensteten von Wasserwirtschafts-, Gewer-
beaufsichts- und Vermessungsämtern sowie Bediensteten 
mit planenden/bauleitenden Tätigkeiten 

14.1. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 7.14 (2) AHB auch Haft-
pflichtansprüche die darauf zurückzuführen sind, dass durch Senkungen 
eines Grundstückes (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines 
Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder 
Erdrutschungen, Sachschäden an einem Grundstück und/oder den darauf 
befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen, soweit es sich hierbei 
nicht um das Baugrundstück selbst handelt. 

14.2. Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelt-
einwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-
haftpflicht - Basisversicherung. 

14.3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden am Bau-
werk, das Gegenstand der dienstlichen Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers ist. 

15. Dienstfahrzeug-Regress 

Mitversichert sind – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart 
und im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert – Haftpflichtschäden 
aus dem dienstlichen Gebrauch eines Kraftfahrzeuges des Dienstherrn 
gemäß den nachfolgenden Bedingungen: 

15.1. Gegenstand 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 3.5 dieser Bedingungen – im 
Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen Schäden, die durch den 
dienstlichen Gebrauch eines Kraftfahrzeuges des Dienstherrn (auch wenn 
es für den dienstlichen Gebrauch vom Dienstherrn gemietet/geleast 
wurde) entstanden sind. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsneh-
mer den Schaden schuldhaft herbeigeführt hat und dass er nach beam-
ten- oder arbeitsrechtlichen Bestimmungen in Anspruch genommen wird. 
Vorsätzlich herbeigeführte Schäden bleiben vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen (Ziff. 7.1 AHB). 

(1) Schäden am Dienstfahrzeug 

Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer für Schäden, die er 
durch den dienstlichen Gebrauch am Dienstfahrzeug verursacht hat, 
gewährt, sofern keine andere Versicherung eintrittspflichtig ist und von 
anderer Stelle kein Ersatz erlangt werden kann. Die Versicherungssumme 
beträgt pro Versicherungsfall und -jahr EUR 25.000. Eine Beschädigung 
oder Zerstörung der Bereifung wird nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereig-
nis erfolgt, das gleichzeitig auch andere ersatzpflichtige Schäden an dem 
Fahrzeug verursacht hat. 

(2) Schäden durch das Dienstfahrzeug 

Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer für Regress-
Ansprüche des Dienstherrn auf Grund von Personen- oder Sachschäden 
Dritter gewährt, sofern keine anderweitige Haftpflichtversicherung ein-
trittspflichtig ist und von anderer Stelle kein Ersatz erlangt werden kann. 
Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall und -jahr EUR 
25.000 pauschal für Personen- und Sachschäden. Vermögensschäden 
sind nicht versichert. 

Bei Schadenersatzforderungen aus Dienst- bzw. Arbeitsverhältnissen von 
Bundeswehrangehörigen ist die Versicherungsleistung auf 3 Messbeträge 
gemäß den Einziehungsrichtlinien des Bundes (EZR) begrenzt. 

15.2. Ausschlüsse 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsnehmer beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat, 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall infolge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeigeführt 
hat, der Versicherungsnehmer das Fahrzeug unberechtigt gebraucht hat, 
der Versicherungsnehmer sich nach einem Versicherungsfall unerlaubt 
vom Unfallort entfernt hat (§ 142 StGB). 

16. Abhandenkommen von Ausrüstung 

Mitversichert ist - soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart und 
im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert - in Ergänzung von Ziff. 
2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB, die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers gegenüber dem Dienstherrn aus dem Abhan-
denkommen 

(1) von fiskalischem Eigentum einschließlich Verwarnungsblocks nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; 

(2) von persönlichen Ausrüstungsgegenständen nach dem Beklei-
dungsnachweis.  

16.1. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

 wegen Abhandenkommens von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

 wegen Abhandenkommens von persönlichen Ausrüstungsgegenstän-
den beim Ausscheiden aus dem Dienst. 

Die Gesamtleistung ist für jedes Schadenereignis auf 2.500 Euro und für 
alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahrs auf 5.000 Euro be-
grenzt. 

17. Vermögensschäden  

Mitversichert ist - soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart und 
im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert - das Vermögensscha-
denhaftpflichtrisiko gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Regelun-
gen.  

Die Ziff. 1 bis 16 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen (BBR) zur Diensthaftpflichtversicherung finden keine Anwendung. 

17.1. Gegenstand der Versicherung 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz 
(Deckung) für den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung seiner im 
Versicherungsschein/Nachtrag bezeichneten beruflichen Tätigkeit – von 
ihm selbst oder einer Person für die er einzutreten hat – begangenen 
Verstoßes von einem anderen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verant-
wortlich gemacht wird. 

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden 
(Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von 
Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 
oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen – von 
dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, 
verursachten – Schäden herleiten. Als Sachen gelten insbesondere auch 
Geld und geldwerte Zeichen. 

17.2. Versicherungsfall 

Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist  - abweichend von Ziff. 
1.1 AHB - der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer zur Folge haben könnte. 

17.3. Versicherungssumme 

17.3.1. Die im Versicherungsschein/Nachtrag festgesetzte Versiche-
rungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versicherer 

 abgesehen vom Kostenpunkt (Ziff. 5.7) – in jedem einzelnen Schaden-
falle obliegenden Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe, dass nur 
eine einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage kommt, 
gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welchen 
sich der Versicherungsschutz erstreckt, 

 bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen 
Schadens 

 bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Damit gilt mehrfaches, 
aus gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Un-
terlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegen-
heiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen. 
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17.3.2. Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache der Versicherungs-
summe. 

17.3.3. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schaden einen Selbst-
behalt in Höhe von 10 % mindestens EUR 50, höchstens EUR 500.  

17.3.4. Vom Versicherungsnehmer vereinnahmte Gebühren oder Honora-
re werden auf die Versicherungsleistung nicht angerechnet. Ein Anspruch 
auf Rückforderung von Gebühren oder Honoraren fällt nicht unter den 
Versicherungsschutz. Ebenso fallen Erfüllungsansprüche und Erfüllungs-
surrogate gemäß § 281 i.V.m. § 280 BGB nicht unter den Versicherungs-
schutz. 

17.3.5. Es ist – auch abgesehen von dem Fall der Versicherung des 
eigenen Risikos (Ziff. 17.4.17) – ohne Zustimmung des Versicherers nicht 
zulässig, dass der Versicherungsnehmer Abmachungen trifft oder Maß-
nahmen geschehen lässt, die darauf hinauslaufen, dass ihm seine 
Selbstbeteiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder teilweise wieder 
zugeführt wird. Widrigenfalls mindert sich die Haftpflichtsumme um den 
entsprechenden Betrag. 

17.3.6. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwen-
dung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist, 
beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfange wie an der Ersatz-
leistung. 

17.3.7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig 
gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haft-
pflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zu-
stimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebenen 
negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll zu 
Lasten des Versicherers. Es gilt dabei aber Folgendes: 

(1) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, so 
trägt der Versicherer die Gebühren und die Pauschsätze nur nach 
der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Dies gilt 
sowohl bei der Abwehr unbegründeter als auch bei der Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzver-
pflichtungen. Bei den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Aus-
lagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und 
Versicherungsnehmer ein. 

(2) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindest-
selbstbehalts, so treffen den Versicherer keine Kosten. 

(3) Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versicherungsnehmer 
vorweg die Kosten nach dem Streitwert des erhöhten Mindest-
selbstbehalts allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich des über-
steigenden Betrages (bis zum Streitwert von erhöhtem Mindest-
selbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versicherer. 
Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen 
findet die Bestimmung zu Ziff. 17.3.7 (1) Satz 3 Anwendung. 

17.3.8. Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt, werden Ihm 
eigene Gebühren und Auslagen nicht erstattet. 

17.3.9. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der Versicherer seinen 
vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung 
stellt, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen. 

17.4. Ausschlüsse 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche: 

17.4.1. aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit sie nicht 
dienstlich angeordnet sind; 

17.4.2. aus Flugsicherungs-, Flug- und Schiffslotsentätigkeiten; 

17.4.3. aus Forschungstätigkeiten; 

17.4.4. aus ärztlichen oder tierärztlichen Tätigkeiten (auch Amtsärzte und 
Ärzte in Justizvollzugsanstalten);  

17.4.5. aus Tätigkeiten als leitender Beamter der Besoldungsgruppe B 
des Beamtenbesoldungsgesetzes (BBesG); 

17.4.6. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – 
dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 
ZPO); 

17.4.7. wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts; 
wegen einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit; 

17.4.8. soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusagen über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 

17.4.9. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der 
entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von Geld-
, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften; 

17.4.10. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenfüh-
rung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Veruntreuung des Perso-
nals des Versicherten entstehen; 

17.4.11. wegen Schadenstiftung durch bewusstes wissentliches Abwei-
chen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtge-
bers (Berechtigten) oder durch sonstige bewusste wissentliche Pflichtver-
letzung; 

17.4.12. von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von Personen, 
welche mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, es sei denn – was die 
Ansprüche von Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft Lebenden 
anbelangt –, dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen seinen 
Betreuer handelt. 

Als Angehörige gelten: 

 der Ehegatte des Versicherungsnehmers, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten; 

 wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie oder im zweiten 
Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist; 

17.4.13. von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile und 
von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer 
oder Angehörigen des Versicherungsnehmers gehört; 

17.4.14. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, 
Verbände und als Syndikus; 

17.4.15. aus § 69 Abgabenordnung; 

17.4.16. aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, 
Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-Verkehr, Akkreditiv-
Geschäfte usw.); 

17.4.17. wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten 
bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der Versiche-
rungsnehmer als Beamter oder sonst angestellt ist, oder zu dem er im 
Verhältnis eines Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, 
Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit die 
Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung; 

17.4.18. die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen mit 
Strafcharakter (z.B. punitive oder exemplary damages) ergeben; 

17.4.19. wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Un-
gleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 
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1. Verarbeitung Ihrer Daten durch die Janitos Versicherung 
AG 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. 

Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicherten-
gemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen Verfahren. 

Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt 
hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 

2. Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung 
nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- 
und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von 
Treu und Glauben unterliegt. Dabei sind neben den Interessen des 
Betroffenen auch die Interessen der speichernden Stelle zu berücksichti-
gen. Die Einwilligung kann nicht willkürlich, sondern nur dann widerrufen 
werden, wenn sich die für ihre Erteilung maßgebenden Gründe und 
Voraussetzungen geändert haben oder entfallen sind. Wird die Einwilli-
gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt 
es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz 
bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverar-
beitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 
wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

3. Speicherung, Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten 

3.1. Datenspeicherung bei der Janitos Versicherung AG und Mitversiche-
rern 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungsscheinnummer, Versicherungsdauer, 
Prämie, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Versicherungsvermittlers oder Versicherungsmaklers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei 
einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad 
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über 
einen Kfz-Totalschaden. 

3.2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
scheinnummer, Prämie, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 

gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechenden Daten übergeben. 

3.3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei 
Antragstellung, bei jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schaden-
abwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere 
Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige 
andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder ge-
kündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wi-
dersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lü-
cken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, 
kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder 
entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

3.4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 

Dazu bestehen bei Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. 

Solche Hinweissysteme gibt es auch beim Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). 

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt ledig-
lich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, 
also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele: 

Haftpflichtversicherung: 

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

Kraftfahrtversicherung: 

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 
besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

Rechtsschutzversicherung: 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsab-
lauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen 
innerhalb von 12 Monaten; 

 Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten; 

 vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsab-
lauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inan-
spruchnahme der Versicherung. 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrag-
stellung. 

Sachversicherung: 

 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der 
Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und Verhinderung weiteren 
Missbrauchs. 

Unfallversicherung: 
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 Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht; 

 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 
Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen; 

 außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungs-
erbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 

3.5. Betreuung durch Ihren Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Ihren Versiche-
rungsvermittler betreut. 

Versicherungsvermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch 
Vermittlungsgesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält Ihr Versi-
cherungsvermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Prämien, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von 
Versicherungsleistungen. 

Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personen-
versicherung können an den zuständigen Versicherungsvermittler auch 
Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Ihr Versicherungsvermittler verarbeitet und nutzt diese personenbezoge-
nen Daten im Rahmen Ihrer Beratung und Betreuung. 

Wir informieren Ihren Versicherungsvermittler über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten. 

Jeder Versicherungsvermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, 
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und seine besonde-
ren Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datenge-
heimnis) zu beachten. 

3.6. Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie 
sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der Janitos Versicherung AG, 
Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg Richten Sie auch ein etwaiges Ver-
langen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der 
beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an die Janitos Versiche-
rung AG. 

Janitos Versicherung AG 
Postfach 10 41 69 
69031 Heidelberg 
www.janitos.de 
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	13.1. Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 
	13.2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprämie werden berücksichtigt. 
	13.3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten. 
	13.4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre. 
	15.1. Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienangleichung. Soweit die Prämien  nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämienangleichung statt. Mindestprämien unterliegen unabhängig von der Art der Prämienberechnung der Prämienangleichung. 
	15.2. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
	15.3. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben. 
	15.4. Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

	Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
	16.1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
	16.2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
	16.3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
	16.4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 
	19.1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
	19.2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
	20.1. Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
	20.2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
	20.3. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
	20.4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für die Versicherungsprämie dieser Periode als Gesamtschuldner. 
	20.5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 
	22.1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
	22.2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
	22.3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

	Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
	23.1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
	23.2. Rücktritt 
	23.3. Prämienänderung oder Kündigungsrecht 
	23.4. Anfechtung 
	25.1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden. 
	25.2. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 
	25.3. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 
	25.4. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 
	25.5. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
	26.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 
	26.2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

	Weitere Bestimmungen 
	27.1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 
	27.2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
	29.1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
	29.2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 
	29.3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung. 
	30.1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
	30.2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 
	31.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
	31.2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 
	31.3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 


	20100401 Vermögensschäden FINAL
	2.1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
	2.2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
	2.3. planenden, beratenden, bau- oder montageleitenden, prüfenden oder gutachterlichen Tätigkeiten;
	2.4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;
	2.5. Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
	2.6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
	2.7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; gleichgestellt sind entsprechende Unterlassungen sowie fehlerhafte oder unterlassene Kontrolltätigkeit.
	2.8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;
	2.9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;
	2.10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

	20100401 BBR Best Selection FINAL
	Privathaftpflichtversicherung
	1.1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige);
	1.2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
	1.3. als Inhaber (z. B. Eigentümer, Mieter oder Nutznießer)
	1.4. als Vermieter
	1.5. Für die Versicherung der in Ziff. 1.3 und 1.4 genannten Immobilien gilt weiter: 
	1.6. als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten; 
	1.7. aus dem Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage; 
	1.8. aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern (auch von nicht versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern);
	1.9. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd;
	1.10. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;
	1.11. als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und/oder Fuhrwerke zu privaten Zwecken. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer in dieser Eigenschaft;
	1.12. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blinden-, Behindertenbegleit- sowie Hör- und Signalhunde), Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.
	2.1. Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
	2.1.1. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers; 
	2.1.2. ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder);
	2.1.3. ihrer volljährigen unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) bis zur Vollendung ihres 30. Lebensjahres oder solange sie sich noch in einer Schul- oder unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Während einer Wartezeit von längstens einem Jahr im Anschluss an die jeweilige Ausbildungsmaßnahme bis zum Erhalt eines Studien-, Ausbildungs-, oder Arbeitsplatzes besteht weiterhin Versicherungsschutz und zwar auch dann, wenn in dieser Zeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird;
	2.1.4. des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder. Die Bestimmungen der Ziff. 2.1.2 und 2.1.3 dieser BBR finden für die Kinder entsprechende Anwendung. Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein. 
	2.1.5. aller in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten bzw. nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Angehörigen. Hierunter fallen unter anderem 
	2.1.6. der sonstigen in häuslicher Gemeinschaft lebenden und unverheirateten, nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Personen, z.B. Au-Pair, Austauschschüler (außer Wohngemeinschaften); 
	2.1.7. Zu den vorangenannten Ziff. 2.1.1 bis 2.1.6 bleiben Haftpflichtansprüche der mitversicherten Personen und deren Kinder gegen den Versicherungsnehmer ausgeschlossen. Auf den Ausschluss der Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst gegen die Versicherten sowie der Ansprüche von Versicherten untereinander wird besonders hingewiesen (Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 AHB). Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern und sonstigen Versicherern wegen Personenschäden. 
	2.1.8. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen oder Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen;
	2.1.9. Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen gemäß Ziff. 2.1 bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen entstanden sind;

	2.2. Nachversicherungsschutz und Ende der Mitversicherung
	3.1. folgenden Kraftfahrzeugen und Anhängern:
	3.2. folgenden Luftfahrzeugen:
	3.3. folgenden Wassersportfahrzeugen:
	3.4. Ebenso besteht Versicherungsschutz für Schäden durch den Gebrauch von Strandseglern, Strandstehseglern, Eisseglern und Kitesport-Geräten, zum Beispiel Kite-Drachen, -Boards, -Buggys etc.
	4.1. Mitversichert ist bei Auslandsaufenthalten im europäischen Ausland – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen. Zusätzlich ist bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten im außereuropäischen Ausland bis zu einer Dauer von 5 Jahren die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen mitversichert.
	4.2. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.
	4.3. Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von EUR 150.000 zur Verfügung.
	4.4. Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. 
	5.1. Schäden an unbeweglichen Sachen
	5.1.1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und Räumen in Gebäuden. 
	5.1.2. Ausgeschlossen sind 

	5.2. Schäden an beweglichen Sachen
	5.2.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener Sachen.
	5.2.2. Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch
	5.2.3. Für Schäden an mobilen Einrichtungsgegenständen und am Inventar von Ferienwohnungen, -häusern oder Hotelzimmern besteht Versicherungsschutz bis zu einer Entschädigungsgrenze von EUR 50.000 je Schadensfall.

	6.1. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder
	6.2. Schäden durch nicht deliktfähige Erwachsene
	11.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachsschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
	11.2. Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber
	11.3. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.
	11.4. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
	11.5. Ist Versicherungsschutz gemäß (1) für Heizöltanks vereinbart, sind – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch ohne dass eine Gewässerveränderung droht oder eintritt, eingeschlossen Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass Heizöl bestimmungswidrig aus dem versicherten Heizöltank ausgetreten ist. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen von Heizöl in Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Heizungsanlage (einschließlich den Heizöltanks) selbst.
	11.6. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
	11.7. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
	12.1. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche Ansprüche gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
	12.2. Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf EUR 5.000.000 begrenzt, soweit nicht eine niedrigere Versicherungssumme vereinbart wurde. 
	12.3. Versicherungsschutz besteht für die erste nachprüfbare Feststellung des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten während der Vertragslaufzeit bzw. für Ansprüche, die binnen eines Jahres nach Vertragsende erhoben werden.
	12.4. Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungsschutz im Rahmen der Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden (Anlagenrisiko) oder im Rahmen einer betrieblichen Versicherung besteht. Dort ausgeschlossene Tatbestände bleiben auch nach dieser Regelung ausgeschlossen.
	13.1. Schlüsselverlustrisiko (private Schlüssel)
	13.1.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von privaten Schlüsseln und Codekarten für
	13.1.2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der Codekarte festgestellt wurde.
	13.1.3. Ausgeschlossen bleiben Haftungsansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von Kraftfahrzeug- und Motorradschlüssel.
	13.1.4. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 50.000 je Versicherungsfall begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.

	13.2. Schlüsselverlustrisiko (berufliche Schlüssel)
	13.2.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von beruflichen Schlüsseln und Codekarten (auch General-/Hauptschlüsseln und Codekarten für eine zentrale Schließanlage), die sich im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.
	13.2.2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der Codekarte festgestellt wurde.
	13.2.3. Ausgeschlossen bleiben Haftungsansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie Schlüsseln zu beweglichen Sachen.
	13.2.4. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 50.000 je Versicherungsfall begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.

	15.1. Der Versicherer gewährt dem Versicherten und der/den mitversicherten Person/en Versicherungsschutz nach Maßgabe des Deckungsumfanges der Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrages für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden kann. 
	15.2. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder Tierhüter entstanden sind. 
	15.3. Zusätzlich besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche aus der Eigenschaft des Schädigers (Dritten) als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeuges. Leistungen aus einer für den Schädiger bzw. das Fahrzeug bestehenden Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung sind zunächst geltend zu machen. Decken die Leistungen aus einem entsprechenden Vertrag den gesamten Schadenersatzanspruch des Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Personen nicht ab, werden nach Maßgabe dieser Bedingungen eventuelle Restansprüche befriedigt.
	15.4. Versichert sind Personenschäden oder Sach- oder Vermögensschäden der versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist. Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.
	15.5. Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU, Norwegens, der Schweiz oder Liechtensteins oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger erfolglos geblieben ist. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass
	15.6. Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrags im Rahmen der in der Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme, soweit die Schadenersatzforderung EUR 500 oder mehr beträgt. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.
	15.7. Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den einen Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.
	17.1. Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB und Ziff. 2.8 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträgers, soweit es sich handelt um
	17.2. Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
	17.3. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26.1 AHB.
	17.4. Abweichend von Ziff 6.2 AHB stellt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgesetzte Versicherungssumme zugleich die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall dar. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
	17.5. Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziff. 7.9. AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. Bei Vermögensschäden gilt dies jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.
	17.6. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
	19.1. Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen
	19.2. Mitversicherung von hinzukommenden Lebensgefährten/ Ehepartnern
	23.1. Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 3 - die gesetzliche Haftpflicht als Führer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die auf einer Reise im europäischen Ausland eintreten,
	23.2. Als Kraftfahrzeuge gelten:
	23.3. Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.
	23.4. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
	23.5. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
	23.6. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Privat-Haftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung.
	24.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. Hierunter fällt zum Beispiel die Mitarbeit
	24.2. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.
	24.3. Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von
	24.4. Hierbei gilt auch das Schlüsselverlustrisiko nach Ziff. 13.1 dieser Bedingungen mitversichert. 
	25.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als vom Vormundschaftsgericht bestellter - nicht beruflicher - Betreuer/Vormund für die zu betreuende Person. 
	25.2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die jährliche, entgeltliche Gesamtaufwandsentschädigung der Tätigkeit EUR 6.000 übersteigt.
	31.1. Versichert ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen Dritte, soweit es sich bei dem Dritten um eine Privatperson handelt und soweit die sich aus dem Vorwurf gegen den Dritten ergebenden Ansprüche nach Maßgabe der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Janitos Haftpflichtversicherung (AHB) sowie der Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Familien-Privathaftpflichtversicherung Best Selection 2010 versichert wären.
	31.2. Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher oder mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine versicherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung ist.
	31.3. Gegenstand der Rechtsschutzversicherung ist die Feststellung der Schadensverursachung durch den Dritten, die Feststellung der Schadenhöhe, die Erzielung eines rechtskräftig vollstreckbaren Titels und die Vollstreckung des Titels oder ersatzweise der Nachweis der Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung durch das schriftliche Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers.
	31.4. Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen von dem Ereignis an, durch das der Schaden eingetreten ist oder eingetreten sein soll.
	31.5. Rechtsschutz besteht für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein oder soweit ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. Vereinbart gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je Rechtsschutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen und Kostengesetze.
	31.6.  Der Versicherer erbringt Dienstleistungen zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt
	31.7. Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.
	31.8. Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.
	31.9.  Der Versicherer trägt nicht
	31.10. Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;
	31.11. Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend
	31.12. Auswahl des Rechtsanwaltes
	31.13. Hat der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt, beauftragt der Versicherer diesen im Namen des Versicherungsnehmers. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich.
	31.14. Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.
	31.15. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.
	31.16. Der Versicherungsnehmer hat
	31.17. Wird eine der in den Ziff. 31.14 oder 31.16 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
	31.18. Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.
	31.19. Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen.
	31.20. Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,
	31.21. Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ziff. 31.20 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolgt steht und hinreichende Aussicht auf Erfolgt verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.
	31.22. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Ziff. 31.21 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.
	34.1. Innovationsupdate
	34.2. Tarifupdate
	34.3. Individualupdate
	34.4.  Widerspruch/ Kündigung:

	Besondere Vertragsformen
	I Zusätzliche Vereinbarung zur Single-Privathaftpflichtversicherung
	II Zusätzliche Vereinbarung zur Partner-Privathaftpflichtversicherung
	III Zusätzliche Vereinbarung zur Privathaftpflichtversicherung 55plus
	6.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener Sachen oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.
	6.2. Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch
	6.3. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereignis und VersicherungsjahrEUR 5.000. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.
	6.4. Darüber hinaus erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf elektro-medizinische Geräte (z. B. 24-Stunden-EKG, Infusions- u. Spritzenpumpen, Dialysegeräte etc.) die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur Therapie überlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. Für elektro-medizinische Geräte entfällt die zeitliche Begrenzung von 3 Monaten. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Hilfsmittel wie Hörgeräte, Unterarmgehstützen, Krankenbetten etc. Für Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und Ferienhäusern besteht Versicherungsschutz gemäß Ziff. 5 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung.
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	2.1. aus Schäden, für die der Versicherte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts einzustehen hat;
	2.2. des dienstlichen Vertreters des Versicherten, es sei denn, der Vertreter ist selbst entsprechend versichert;
	2.3. aus materiellen und/oder immateriellen Schäden aus Verstößen gegen personenbezogene Bestimmungen in Datenschutzgesetzen;
	2.4. als Halter oder Hüter von Tieren im Auftrage des Dienstherrn;
	2.5. aus dem erlaubten Besitz, Tragen und Benutzen von Waffen ausschließlich zu Dienstzwecken (einschließlich dienstlich angeordneter Übungen).
	3.1. aus den nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten:
	3.2. aus ärztlichen oder tierärztlichen Tätigkeiten (auch Amtsärzte und Ärzte in Justizvollzugsanstalten); 
	3.3. aus Tätigkeiten als leitender Beamter der Besoldungsgruppe B des Beamtenbesoldungsgesetzes (BBesG);
	3.4. aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit sie nicht dienstlich angeordnet sind;
	3.5. des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasser- oder Schienenfahrzeugs (auch Schwebebahn) wegen Schäden, die durch den Gebrauch oder den Betrieb des Fahrzeugs verursacht werden;
	3.6. aus Flugsicherungs-, Flug- und Schiffslotsentätigkeiten;
	3.7. aus der Jagdausübung;
	3.8. infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiblen Stoffen;
	3.9. aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;
	3.10. aus Sprengungen und Entschärfen von Munition;
	3.11. aus Bauarbeiten irgendwelcher Art, durch Verwaltung und Betreuung von Straßen, Wegen und Brücken, Wasserstraßen und Schifffahrtswegen;
	3.12. aus der Führung wirtschaftlicher Betriebe;
	3.13. aus der Verwaltung von Grundstücken;
	3.14. aus der Beschädigung von Kommissionsware (vgl. Ziff. 7.6 und 7.7 AHB);
	3.15. aus Forschungs- und Gutachtertätigkeiten;
	3.16. wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfallstoffe gelagert oder abgelagert werden, soweit es sich um Schäden an Abfallentsorgungsanlagen handelt;
	3.17. wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignisse, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreiks, illegalen Streiks oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
	3.18. wegen Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb, der Schule oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder der Reichsversicherungsordnung handelt.
	3.19. Die Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung des versicherten Risikos Ziff. 3.1. (2) und (3) AHB und die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB) finden für dienstliche und berufliche Risiken keine Anwendung.
	4.1. Mitversichert ist bei vorübergehendem dienstlichem Auslandsaufenthalt bis zu einer Dauer von 7 Jahren – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen.
	4.2. Die Leistungen der Versicherer erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.
	10.1. Mitversichert ist bei Förstern und Forstbeamten die gesetzliche Haftpflicht 
	10.2. Nicht versichert ist das durch die obligatorische Jagdhaftpflichtversicherung abgedeckte Risiko.
	11.1. Zu den Angehörigen und Zivilbediensteten des Sicherheitsbereichs zählen:
	11.2. Mitversichert sind Haftpflichtansprüche
	11.3. Bei Schadenersatzforderungen aus Dienst- bzw. Arbeitsverhältnissen von Bundeswehrangehörigen ist die Versicherungsleistung auf 3 Messbeträge gemäß den Einziehungsrichtlinien des Bundes (EZR) begrenzt.
	12.1. Mitversichert - abweichend von Ziff. 3.5 dieser Bedingungen - ist bei Fahrern von Kraftomnibussen im öffentlichen Nahverkehr die gesetzliche Haftpflicht 
	13.1. Mitversichert - abweichend von Ziff. 3.5 dieser Bedingungen - ist bei Fahrern von Schienenfahrzeugen die gesetzliche Haftpflicht 
	14.1. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 7.14 (2) AHB auch Haftpflichtansprüche die darauf zurückzuführen sind, dass durch Senkungen eines Grundstückes (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschungen, Sachschäden an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen, soweit es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt.
	14.2. Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht - Basisversicherung.
	14.3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden am Bauwerk, das Gegenstand der dienstlichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers ist.
	15.1. Gegenstand
	Bei Schadenersatzforderungen aus Dienst- bzw. Arbeitsverhältnissen von Bundeswehrangehörigen ist die Versicherungsleistung auf 3 Messbeträge gemäß den Einziehungsrichtlinien des Bundes (EZR) begrenzt.
	15.2. Ausschlüsse
	16.1. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
	17.1. Gegenstand der Versicherung
	17.2. Versicherungsfall
	17.3. Versicherungssumme
	17.3.1. Die im Versicherungsschein/Nachtrag festgesetzte Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versicherer
	17.3.2. Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache der Versicherungssumme.
	17.3.3. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schaden einen Selbstbehalt in Höhe von 10 % mindestens EUR 50, höchstens EUR 500. 
	17.3.4. Vom Versicherungsnehmer vereinnahmte Gebühren oder Honorare werden auf die Versicherungsleistung nicht angerechnet. Ein Anspruch auf Rückforderung von Gebühren oder Honoraren fällt nicht unter den Versicherungsschutz. Ebenso fallen Erfüllungsansprüche und Erfüllungssurrogate gemäß § 281 i.V.m. § 280 BGB nicht unter den Versicherungsschutz.
	17.3.5. Es ist – auch abgesehen von dem Fall der Versicherung des eigenen Risikos (Ziff. 17.4.17) – ohne Zustimmung des Versicherers nicht zulässig, dass der Versicherungsnehmer Abmachungen trifft oder Maßnahmen geschehen lässt, die darauf hinauslaufen, dass ihm seine Selbstbeteiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder teilweise wieder zugeführt wird. Widrigenfalls mindert sich die Haftpflichtsumme um den entsprechenden Betrag.
	17.3.6. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung.
	17.3.7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll zu Lasten des Versicherers. Es gilt dabei aber Folgendes:
	17.3.8. Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt, werden Ihm eigene Gebühren und Auslagen nicht erstattet.
	17.3.9. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

	17.4. Ausschlüsse
	17.4.1. aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit sie nicht dienstlich angeordnet sind;
	17.4.2. aus Flugsicherungs-, Flug- und Schiffslotsentätigkeiten;
	17.4.3. aus Forschungstätigkeiten;
	17.4.4. aus ärztlichen oder tierärztlichen Tätigkeiten (auch Amtsärzte und Ärzte in Justizvollzugsanstalten); 
	17.4.5. aus Tätigkeiten als leitender Beamter der Besoldungsgruppe B des Beamtenbesoldungsgesetzes (BBesG);
	17.4.6. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO);
	17.4.7. wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts; wegen einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit;
	17.4.8. soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;
	17.4.9. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften;
	17.4.10. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Veruntreuung des Personals des Versicherten entstehen;
	17.4.11. wegen Schadenstiftung durch bewusstes wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige bewusste wissentliche Pflichtverletzung;
	17.4.12. von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von Personen, welche mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, es sei denn – was die Ansprüche von Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft Lebenden anbelangt –, dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen seinen Betreuer handelt.
	17.4.13. von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer oder Angehörigen des Versicherungsnehmers gehört;
	17.4.14. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, Verbände und als Syndikus;
	17.4.15. aus § 69 Abgabenordnung;
	17.4.16. aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.);
	17.4.17. wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der Versicherungsnehmer als Beamter oder sonst angestellt ist, oder zu dem er im Verhältnis eines Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit die Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung;
	17.4.18. die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen mit Strafcharakter (z.B. punitive oder exemplary damages) ergeben;
	17.4.19. wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
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	Privathaftpflichtversicherung
	1.1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige);
	1.2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
	1.3. als Inhaber (z. B. Eigentümer, Mieter oder Nutznießer)
	1.4. als Vermieter
	1.5. Für die Versicherung der in Ziff. 1.3 und 1.4 genannten Immobilien gilt weiter: 
	1.6. als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten; 
	1.7. aus dem Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage; 
	1.8. aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern (auch von nicht versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern);
	1.9. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd;
	1.10. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;
	1.11. als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und/oder Fuhrwerke zu privaten Zwecken. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer in dieser Eigenschaft;
	1.12. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blinden-, Behindertenbegleit- sowie Hör- und Signalhunde), Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.
	2.1. Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
	2.1.1. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers; 
	2.1.2. ihrer minderjährigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder);
	2.1.3. ihrer volljährigen unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) bis zur Vollendung ihres 30. Lebensjahres oder solange sie sich noch in einer Schul- oder unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Während einer Wartezeit von längstens einem Jahr im Anschluss an die jeweilige Ausbildungsmaßnahme bis zum Erhalt eines Studien-, Ausbildungs-, oder Arbeitsplatzes besteht weiterhin Versicherungsschutz und zwar auch dann, wenn in dieser Zeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird;
	2.1.4. des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder. Die Bestimmungen der Ziff. 2.1.2 und 2.1.3 dieser BBR finden für die Kinder entsprechende Anwendung. Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein. 
	2.1.5. aller in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten bzw. nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Angehörigen. Hierunter fallen unter anderem 
	2.1.6. der sonstigen in häuslicher Gemeinschaft lebenden und unverheirateten, nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebenden Personen, z.B. Au-Pair, Austauschschüler (außer Wohngemeinschaften); 
	2.1.7. Zu den vorangenannten Ziff. 2.1.1 bis 2.1.6 bleiben Haftpflichtansprüche der mitversicherten Personen und deren Kinder gegen den Versicherungsnehmer ausgeschlossen. Auf den Ausschluss der Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst gegen die Versicherten sowie der Ansprüche von Versicherten untereinander wird besonders hingewiesen (Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 AHB). Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern und sonstigen Versicherern wegen Personenschäden. 
	2.1.8. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen oder Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen;
	2.1.9. Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen gemäß Ziff. 2.1 bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen entstanden sind;

	2.2. Nachversicherungsschutz und Ende der Mitversicherung
	3.1. folgenden Kraftfahrzeugen und Anhängern:
	3.2. folgenden Luftfahrzeugen:
	3.3. folgenden Wassersportfahrzeugen:
	3.4. Ebenso besteht Versicherungsschutz für Schäden durch den Gebrauch von Strandseglern, Strandstehseglern, Eisseglern und Kitesport-Geräten, zum Beispiel Kite-Drachen, -Boards, -Buggys etc.
	4.1. Mitversichert ist bei Auslandsaufenthalten im europäischen Ausland – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen. Zusätzlich ist bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten im außereuropäischen Ausland bis zu einer Dauer von 5 Jahren die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen mitversichert.
	4.2. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.
	4.3. Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von EUR 150.000 zur Verfügung.
	4.4. Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. 
	5.1. Schäden an unbeweglichen Sachen
	5.1.1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen und Räumen in Gebäuden. 
	5.1.2. Ausgeschlossen sind 

	5.2. Schäden an beweglichen Sachen
	5.2.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener Sachen.
	5.2.2. Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch
	5.2.3. Für Schäden an mobilen Einrichtungsgegenständen und am Inventar von Ferienwohnungen, -häusern oder Hotelzimmern besteht Versicherungsschutz bis zu einer Entschädigungsgrenze von EUR 50.000 je Schadensfall.

	6.1. Schäden durch nicht deliktfähige Kinder
	6.2. Schäden durch nicht deliktfähige Erwachsene
	11.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachsschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
	11.2. Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber
	11.3. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.
	11.4. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
	11.5. Ist Versicherungsschutz gemäß (1) für Heizöltanks vereinbart, sind – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch ohne dass eine Gewässerveränderung droht oder eintritt, eingeschlossen Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass Heizöl bestimmungswidrig aus dem versicherten Heizöltank ausgetreten ist. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen von Heizöl in Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Heizungsanlage (einschließlich den Heizöltanks) selbst.
	11.6. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
	11.7. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
	12.1. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche Ansprüche gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
	12.2. Der Versicherungsschutz ist für sämtliche Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf EUR 5.000.000 begrenzt, soweit nicht eine niedrigere Versicherungssumme vereinbart wurde. 
	12.3. Versicherungsschutz besteht für die erste nachprüfbare Feststellung des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten während der Vertragslaufzeit bzw. für Ansprüche, die binnen eines Jahres nach Vertragsende erhoben werden.
	12.4. Ausgenommen bleiben Ansprüche, für die Versicherungsschutz im Rahmen der Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden (Anlagenrisiko) oder im Rahmen einer betrieblichen Versicherung besteht. Dort ausgeschlossene Tatbestände bleiben auch nach dieser Regelung ausgeschlossen.
	13.1. Schlüsselverlustrisiko (private Schlüssel)
	13.1.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von privaten Schlüsseln und Codekarten für
	13.1.2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der Codekarte festgestellt wurde.
	13.1.3. Ausgeschlossen bleiben Haftungsansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von Kraftfahrzeug- und Motorradschlüssel.
	13.1.4. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 50.000 je Versicherungsfall begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.

	13.2. Schlüsselverlustrisiko (berufliche Schlüssel)
	13.2.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von beruflichen Schlüsseln und Codekarten (auch General-/Hauptschlüsseln und Codekarten für eine zentrale Schließanlage), die sich im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.
	13.2.2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der Codekarte festgestellt wurde.
	13.2.3. Ausgeschlossen bleiben Haftungsansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-/Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie Schlüsseln zu beweglichen Sachen.
	13.2.4. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf EUR 50.000 je Versicherungsfall begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.

	15.1. Der Versicherer gewährt dem Versicherten und der/den mitversicherten Person/en Versicherungsschutz nach Maßgabe des Deckungsumfanges der Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrages für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden kann. 
	15.2. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder Tierhüter entstanden sind. 
	15.3. Zusätzlich besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche aus der Eigenschaft des Schädigers (Dritten) als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeuges. Leistungen aus einer für den Schädiger bzw. das Fahrzeug bestehenden Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung sind zunächst geltend zu machen. Decken die Leistungen aus einem entsprechenden Vertrag den gesamten Schadenersatzanspruch des Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Personen nicht ab, werden nach Maßgabe dieser Bedingungen eventuelle Restansprüche befriedigt.
	15.4. Versichert sind Personenschäden oder Sach- oder Vermögensschäden der versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist. Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.
	15.5. Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU, Norwegens, der Schweiz oder Liechtensteins oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger erfolglos geblieben ist. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass
	15.6. Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrags im Rahmen der in der Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme, soweit die Schadenersatzforderung EUR 500 oder mehr beträgt. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.
	15.7. Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den einen Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.
	17.1. Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB und Ziff. 2.8 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträgers, soweit es sich handelt um
	17.2. Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
	17.3. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26.1 AHB.
	17.4. Abweichend von Ziff 6.2 AHB stellt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen festgesetzte Versicherungssumme zugleich die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall dar. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
	17.5. Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziff. 7.9. AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. Bei Vermögensschäden gilt dies jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.
	17.6. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
	19.1. Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen
	19.2. Mitversicherung von hinzukommenden Lebensgefährten/ Ehepartnern
	23.1. Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 3 - die gesetzliche Haftpflicht als Führer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schäden, die auf einer Reise im europäischen Ausland eintreten,
	23.2. Als Kraftfahrzeuge gelten:
	23.3. Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB.
	23.4. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
	23.5. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
	23.6. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz dieser Privat-Haftpflichtversicherung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung.
	24.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. Hierunter fällt zum Beispiel die Mitarbeit
	24.2. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.
	24.3. Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von
	24.4. Hierbei gilt auch das Schlüsselverlustrisiko nach Ziff. 13.1 dieser Bedingungen mitversichert. 
	25.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als vom Vormundschaftsgericht bestellter - nicht beruflicher - Betreuer/Vormund für die zu betreuende Person. 
	25.2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die jährliche, entgeltliche Gesamtaufwandsentschädigung der Tätigkeit EUR 6.000 übersteigt.
	31.1. Versichert ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen Dritte, soweit es sich bei dem Dritten um eine Privatperson handelt und soweit die sich aus dem Vorwurf gegen den Dritten ergebenden Ansprüche nach Maßgabe der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Janitos Haftpflichtversicherung (AHB) sowie der Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Familien-Privathaftpflichtversicherung Best Selection 2010 versichert wären.
	31.2. Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher oder mutmaßliche Schadenverursacher, der nicht selbst eine versicherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung ist.
	31.3. Gegenstand der Rechtsschutzversicherung ist die Feststellung der Schadensverursachung durch den Dritten, die Feststellung der Schadenhöhe, die Erzielung eines rechtskräftig vollstreckbaren Titels und die Vollstreckung des Titels oder ersatzweise der Nachweis der Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung durch das schriftliche Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers.
	31.4. Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen von dem Ereignis an, durch das der Schaden eingetreten ist oder eingetreten sein soll.
	31.5. Rechtsschutz besteht für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein oder soweit ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. Vereinbart gilt eine Versicherungssumme in unbegrenzter Höhe je Rechtsschutzfall unter Berücksichtigung der Gebührenordnungen und Kostengesetze.
	31.6.  Der Versicherer erbringt Dienstleistungen zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt
	31.7. Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.
	31.8. Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.
	31.9.  Der Versicherer trägt nicht
	31.10. Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;
	31.11. Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend
	31.12. Auswahl des Rechtsanwaltes
	31.13. Hat der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt, beauftragt der Versicherer diesen im Namen des Versicherungsnehmers. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich.
	31.14. Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.
	31.15. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.
	31.16. Der Versicherungsnehmer hat
	31.17. Wird eine der in den Ziff. 31.14 oder 31.16 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
	31.18. Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.
	31.19. Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen.
	31.20. Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,
	31.21. Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ziff. 31.20 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolgt steht und hinreichende Aussicht auf Erfolgt verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.
	31.22. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Ziff. 31.21 abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.
	34.1. Innovationsupdate
	34.2. Tarifupdate
	34.3. Individualupdate
	34.4.  Widerspruch/ Kündigung:
	35.1. Abweichend von Ziff. 15 AHB ist der Versicherer berechtigt, seine Tarife für die Privathaftpflichtversicherung mit sofortiger Wirkung für die bestehenden Versicherungsverträge der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen.
	35.2. Sofern sich eine Anpassung nach 35.1 ergibt, kann damit eine Verminderung oder eine Erhöhung eines Tarifes verbunden sein. Voraussetzung ist, dass eine Abweichung von mindestens 3 Prozent vorliegt. Bei einer Verminderung ist der Versicherer verpflichtet, die Absenkung an den Versicherungsnehmer weiterzugeben.
	35.3. Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung nach 35.1 werden mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam. Sofern die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die jeweilige Hauptfälligkeit.
	35.4. Die sich aus einer Anpassung nach 35.1 ergebende Prämienerhöhung wird der Versicherer dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Prämienerhöhung mit Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kündigen.

	Besondere Vertragsformen
	I Zusätzliche Vereinbarung zur Single-Privathaftpflichtversicherung
	II Zusätzliche Vereinbarung zur Partner-Privathaftpflichtversicherung
	III Zusätzliche Vereinbarung zur Privathaftpflichtversicherung 55plus
	6.1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener Sachen oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.
	6.2. Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch
	6.3. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereignis und VersicherungsjahrEUR 5.000. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 100 selbst.
	6.4. Darüber hinaus erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf elektro-medizinische Geräte (z. B. 24-Stunden-EKG, Infusions- u. Spritzenpumpen, Dialysegeräte etc.) die dem Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur Therapie überlassen werden, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. Für elektro-medizinische Geräte entfällt die zeitliche Begrenzung von 3 Monaten. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Hilfsmittel wie Hörgeräte, Unterarmgehstützen, Krankenbetten etc. Für Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und Ferienhäusern besteht Versicherungsschutz gemäß Ziff. 5 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Familien-Privathaftpflichtversicherung.





